
Am Sonntag, 19. Mai 2019 ist internationaler Museumstag, an dem
das Bergmannsbauern-Museum in Breitenbach seine Tore für alle
Besucher von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet hat.

Besichtigen Sie bei einem Rundgang unser Museum und tauchen Sie
in die Welt auf dem Lande und im Bergbau vor 100 Jahren ein.

Als Highlight zeigen wir in unserem historischen Backhaus die Bro-
therstellung wie vor über hundert Jahren. Vom Anheizen des Ofens
über das Ansetzen des Brotteigs, bis hin zum Aufteilen in kleine Por-
tionen, können Sie die Brotherstellung vor Ort miterleben. 

Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt. Im Innenhof gibt es
einen kleinen Kuchenverkauf mit Kaffee, des Weiteren steht das ge-
backene Brot gegen ein kleines Entgelt zum Verkauf. 

Das Brotbackteam der Christlichen Pfadfinder -Stamm Albert
Schweitzer- freut sich auf Ihr Kommen.

Das Museum ist an diesem Tag natürlich bei freiem Eintritt geöffnet.

Brotbackaktion im
Bergmannsbauern-
Museum in Breitenbach



I M  N O T F A L L

ANONYM - V E R T RAU L I C H
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.:  0800/111 0 111
und   0800/111 0 222

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

Pflegestützpunkt 
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.:  06386/40 40 364
und  06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Unfall-, Rettungsdienst- und Kran-
kentransporte (Tag und Nacht ein-
satzbereit): DRK-Rettungswache
Schönenberg-Kübelberg, Rathaus-
straße 8, Telefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr - Südkreis Ku-
sel): Polizeiwache Schönenberg-
Kübelberg, Herzogstraße 8, Telefon
06373/8220
Rufbereitschaft 
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8.30 Uhr

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz
Kusel, Marktplatz 4: dienstags und
freitags ab 20.00 Uhr
Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken,
Kaiserslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/19411 (Montag +
Freitag 19.00 - 21.00 Uhr, Mittwoch
18.00 - 20.00 Uhr)

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie
im Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behin-
derte sowie therapeutische Versor-
gung nach Schlaganfall/Hirnverlet-
zung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: 
Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke 
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß, 
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:

06373/504-0
Feuerwehr 
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal

- Notruf 112 - 

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V. 
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaft liche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte,
Beratung, Service warmer Mittag-
stisch, Familienpflege. Paulen-
grunder Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie 
erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativer Beratungsdienst 
Kusel - Ramstein - Landstuhl -
Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und
psychosozialen Problemen, 
Schwebelstraße 8, 66869 Kusel
Telefon: 06381/425769. Email: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:              
Hauswirtschaftliche Dienstleis -
tungen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebe-
dürftige und Familien, Unterstützung
für Kranke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:                
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:                  
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diät-
kost.
Sozialkaufhaus:                      
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:                      
Trierer Str. 39, Kusel, 
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:                      
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email: 
betreuungsverein-kusel@t-online.de
Fax: 06381/993279

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreuungs-
dienst Schönenberg-Kübelbg., Glan-
str. 44., Frau Schmidt Kerstin. 
Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d. Uhr.
Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr.  Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst
Zuständig ist der Bereitschafts-
dienstzentrale im Westpfalzklinikum
Kusel, I. Flur 1, Tel.: 06381/ 935 935.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr 
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau prak tizie -
ren-den Ärzte u. Zahn ärzte können
beim Anrufbeantworter des jeweili-
gen Hausarztes in Erfahrung ge-
bracht werden.

Beratungsstellen 
im Haus der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs- 
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.ku-
sel@diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und
Drogenberatung, Angehörigen-
beratung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergene-
sungs- und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: 
slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung 
(staatl. anerkannt)
Kurberatung 
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderho -
lungen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaisers-
lautern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei - 
auf Wunsch anonym

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedür-
tige Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Schönenberg-Kbg. 06373/6606
Waldmohr 06373/2910
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Rufbereitschaft der Ver-
bandsgemeindewerke
Eigenbetrieb  
Wasser  |  Abwasser
Bereich Wasser 
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige
Unregelmäßigkeiten an öffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Stra-
ßenbeleuchtung, plötzliche Fahr-
bahnänderungen usw.) so rufen
Sie für das Gebiet der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal die Te-
lefon-Nr. 0171 / 5065303 an.

Bereich Abwasser 
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in
Zusammenhang mit der Abwas-
serbeseitigung oder an Gewäs-
sern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen, Ölspuren) so rufen Sie für
den Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-
mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal,Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langen-
bach, Matzenbach, Nanzdiet-
schweiler, Quirbach/Pfalz, 
Steinbach am Glan, Rehweiler 
und Wahnwegen die Telefon-Nr. 
06383/927681 an (Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox an-
genommen. Bitte teilen Sie Ihren
Namen sowie Ihre Telefonnum-
mer, unter der Sie erreichbar sind,
mit. Nennen Sie uns den festge-
stellten Schaden (z.B. Wasser tritt
aus dem Gehweg aus) mit Ortsbe-
zug (Straße, Hausnummer sowie
Gemeinde). Sie werden umgehend
(in der Regel nicht länger als 3 bis
10 Minuten) vom Rufbereit-
schaftspersonal zurückgerufen.

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Ausgabestelle: 
Zum Krämel 7, 66904 Brücken 
(neben ev. Kirche)
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr
Bedürftigkeit: 
Anträge gibt es in den Bürger-
büro’s der Verbandsgemeinde
Auskünfte z. Bedürftigkeit: 
VG-Verwaltung, Herr Tobias We-
ber, Tel.:  06373-504-201, 
t.weber@vgog.de
Konto:
KSK Kusel, IBAN: 
DE10 5405 1550 0050 0103 47
www.schoenenberg-kuebelberger-
tafel.de

Ambulanter Pflege- und 
Betreuungsdienst  
Inhaber W. Tremmel & 
M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16, 
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr, 
Tel. 06373/508641 
Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.

Sozialverband 
VdK Rheinland-Pfalz
Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. : 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Service-
nachmittag für Arbeitnehmer von
14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Bürgerbus Oberes Glantal
Montag und Mittwoch
von 14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon: 06373/504-108, Email:
buchung@buergerbus-og.de
www.buergerbus-og.de

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de



Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

TUS BÖRSBORN

Ihre Anzeigen für das nehmen gern entgegen:

Für den Bereich der ehemaligen 
Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler:

Geschäftsstelle Kusel
Telefon 06381 8622 • Fax 429825

E-Mail: anz-kus@suewe.de

Für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinden 
Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr:

Druckerei Göddel+Sefrin GmbH Waldmohr
Telefon 06373 81150 • Fax 811531
E-Mail: info@goeddel-sefrin.de 

ANZEIGENANNAHMESCHLUSS ist IMMER MONTAGS um 10.00 Uhr

Stellen-
ausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht mehrere 

Erzieher / Erzieherinnen (m/w/d)

als Springerkräfte, die vertretungsweise in den Kindertagesstätten
unserer Ortsgemeinden und in der Ganztagsbetreuung oder im Feri-
enprogramm in unseren Grundschulen eingesetzt werden können. 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich
19,5 Stunden. Die Stellen sind aus haushaltsrechtlichen Gründen
zunächst befristet (vorerst bis 31.07.2020) zu besetzen; eine
Festeinstellung ist beabsichtigt.
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentli-
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. Die Fahrtauslagen für die
Fahrten zwischen den wechselnden Einsatzstellen werden erstattet.
Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die zeitlich flexibel und
mobil sind (eigener Pkw wird benötigt). Eine weitere Voraussetzung
für die Einstellung ist der erfolgreiche Berufsabschluss als staatlich
anerkannte/r Erzieher/in. Schwerbehinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung unter Beifügung der üblichen
Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 - Personal 
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de

Für Fragen oder nähere Informationen zum Springerprojekt der VG
Oberes Glantal stehen Ihnen Frau Melanie Göddel (Tel. 06373/504-
140), Frau Melanie Rammel (Tel. 06373/504-146) oder Frau Natalie
Kunstmann (Tel. 06373/504-147) gerne zur Verfügung.

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale
und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2019
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister



Öffnungszeiten Büchereien
und Museen
Gemeindebücherei Schönenberg-Kübelberg
im Bürgerhaus Schönenberg ist montags von 16:00 bis 18:00 Uhr
und donnerstags von 16:30 bis 17:30 Uhr geöffnet

Die katholische öffentliche Bücherei
der Pfarrei Kübelberg im Haus St. Valentin ist dienstags von 16:00
bis 18:00 Uhr geöffnet und donnerstags von 16:30 bis 17:30 Uhr
auch in den Ferienzeiten

Gemeindebücherei Gries
im Dachgeschoss, Bürger und Vereinshaus ist immer am 1. Mitt-
woch im Monat, von 16:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Kath. Bücherei St. Laurentius Brücken
Die katholische öffentliche Bücherei Brücken (Nebeneingang der
katholischen Kindertagesstätte)  ist mittwochs von 16.00 bis
18.00 Uhr geöffnet. Teilweise auch in den Ferienzeiten
Telefon: 06386/9999209
E-mail: buecherei.bruecken@t-online.de

Bücherei Breitenbach
Im kath. Pfarrheim im Untergeschoss, donnerstags von 16:00 bis
17:30 Uhr geöffnet.
Ausleihe außerhalb der Öffnungszeiten Tel.: 06386-7798

Die Gemeindebücherei Waldmohr
ist Montag bis Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr und zusätzlich
Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 13:00 Uhr geöffnet

Heimatmuseum Altenkirchen
bitte einen Besuchstermin vereinbaren mit: 
Rudi Hettrich,  Tel. 06386-1429

Bergmannsbauern-Museum Breitenbach
jeden 1. Sonntag im Monat von 14:00 bis 18:00 Uhr, jeden Mitt-
woch von 19:00 bis 22:00 Uhr, Sondertermine möglich, nach Rück-
sprache mit Günter Schneider, Tel. 06386-5529
Brotbacken wie vor 100 Jahren, Termine bitte mit B. Gregor, Tel.:
06386-5529

Diamantschleifer-Museum Brücken
Hauptstr. 47 ist dienstags von 9:30 bis 12:00 Uhr, donnerstags
und sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Sonn- und Feiertags Schleifervorführung nach Vereinbarung. 
Andere Termine und Führungen nach Vereinbarung unter 06386-
993168, www.diamantschleifermuseum.de

Jüdisches Museum Steinbach am Glan
Öffnungszeiten jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat von 15:00 bis
17:00 Uhr oder nach Vereinbarung (von Dezember bis Februar nur
nach Voranmeldung geöffnet)

Kulturhaus Kübelberg
Kirchengasse 1-3, Ortsteil Kübelberg. Die Dauerausstellung über
die Geschichte des „Gerichts Kübelberg“ sowie die Gemäldeaus-
stellung mit Werken von Alois Metzger ist jeweils am 1. Und 3.
Sonntag im Monat von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie nach Vereinba-
rung (Herr Haiduk, Tel.: 06373-8952564) geöffnet.

Bierkeller, Ortsteil Schönenberg
Die Bierkeller sind in der Zeit von März bis Oktober nur nach Ver-
einbarung (Herr Kurt Zimmer, Tel. 06386-5729) zu besichtigen.

Der Glockenturm von Börsborn
Öffnungszeiten an Sonn-und feiertagen von 9:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung unter Tel.: 06383-1536 oder 0173-
3884750 (Klaus Schillo)

Von November bis Februar ist der Glockenturm geschlossen. 
Bei Interesse einer Besichtigung während dieser Zeit nur nach Ver-
einbarung unter der o.g. Telefonnummer.

Sprechzeiten in der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal, Herr Christoph Lothschütz, ist jederzeit,
wenn er da ist, für Sie zu sprechen. Jedoch emp-
fiehlt sich eine Terminvereinbarung unter Tel.:
06373-504105 /106 oder schicken Sie eine 
E-Mail an c.lothschuetz@vgog.de

So können Sie die Ortsbürgermeister oder deren
Vertreter erreichen:
Ortgemeinde Altenkirchen:
Manfred Geis
Tel.: 0170-7190144 oder 06386-1362
Sprechzeiten: Donnerstags, 19:00-20:30 Uhr, im
Rathaus und nach telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Börsborn:
Franz Sommer
Tel.: 06383-57138 oder Mobil: 0160-95987269
Sprechzeiten: Mittwochs von 19:00-20:00 Uhr im
Büro Ortsbürgermeister im Bürgerhaus

Ortgemeinde Breitenbach:
Jürgen Knapp
Tel.: 0170-3898389 oder 06386-999930
Sprechzeiten: Donnerstags, 18:30-19:30 Uhr, im
Dorfgemeinschaftshaus (06386-352) und nach te-
lefonischer Vereinbarung

Ortgemeinde Brücken:
Pius Klein, Tel.: 06386-5880
Sprechzeiten: Donnerstags, 17:00-19:00 Uhr, im
Büro Bürgermeister, Hauptstr. 26, 1. Obergeschoss

Ortgemeinde Dittweiler:
Winfried Cloß, Tel.: 01578/5553214
buergermeister@dittweiler.de
Sprechzeiten: Donnerstags, 18:00-19:00 Uhr
Büro Bürgermeister
Bitte um vorherige Absprache

Ortsgemeinde Dunzweiler:
Volker Korst, Tel.: 06373-3365
E-Mail: ob-dunzweiler@gmx.net
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Ortgemeinde Frohnhofen:
Thomas Weyrich, Tel.: 06386-7188, 06381-
424169 oder Mobil: 0151-15676715
Sprechzeiten: keine festen Sprechzeiten, jedoch je-
derzeit nach vorheriger Absprache

Ortsgemeinde Glan-Münchweiler:
Fred Müller
Tel.: 06383-7557, Mobil: 0152-21696161 
E-Mail: ortsbuergermeister@glan-münchweiler.eu
Sprechzeiten: Donnerstags, 19:00-20:00 Uhr, im
Dorfgemeinschaftshaus oder nach tel. Vereinba-
rung

Ortsgemeinde Gries:
Olaf Klein, Tel.:0152-23664089 oder 06373-7217,
E-Mail:  bgm@gries-pfalz.de
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Der Seniorenbeauftragte Herr Gunter Jung ist unter
der Tel. Nr. 06373-9214, zu erreichen.

Ortsgemeinde Henschtal:
Roger Decklar, Tel.: 06383-993181 abends
roger.d@t-online.de

Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim:
Klaus Drumm, Tel.: 06384-6899
Mobil: 0178-2743819

Ortsgemeinde Hüffler:
Helge Schwab, Tel.: 0172-1360660
Mo-Fr, 8:00-18:00 Uhr, nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung

Ortsgemeinde Krottelbach:
Karlheinz Finkbohner, Tel.: 06386-993116 oder
Mobil:  0171-7324146
Sprechzeiten: Montags von 18:00-19:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus

Ortgemeinde Langenbach:
Gerd Rudolph, Tel.: 06384-6668 oder 0176-
76185677
E-Mail: gerd-rudolph-langenbach@t-online.de

Ortsgemeinde Matzenbach:
Werner Jung, Tel.: 06383-7705
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Nanzdietschweiler:
Martin Holzhauser, Tel.:06383-5332
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Ohmbach:
Jochen Mayer, 
Tel.: 06386-3049971, 01578-8804116, 
Fax: 03212-6462224,
jochen.mayer@ohmbach.com

Ortsgemeinde Quirnbach:
Stefanie Körbel, Tel.: 06383-7221 oder Mobil:
0170-2854865, E-Mail: juskoerbel@t-online.de
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Rehweiler:
Frank Scholz, Tel 06383-6409, 0151-17886409, 
E-Mail: scholz.rehweiler@gmail.com
Sprechzeiten: Donnerstags 19:00-20:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Rehweiler und nach Ver-
einbarung

Ortgemeinde Schönenberg-Kübelberg:
Josef Weis, Tel.: Rathaus 06373-504295
Sprechzeiten: Dienstag, 9:00-11:30  Uhr, und Don-
nerstag 16:00-18-00 Uhr und nach Vereinbarung
im Rathaus Zimmer Nr.: S1-2.01

Ortsgemeinde Steinbach am Glan:
Jörg Fehrenz, Tel.: 06383-5600
Sprechzeiten: Donnerstags von 18:00-19:00 Uhr
im Sitzungssaal der Ortsgemeinde

Ortsgemeinde Wahnwegen:
Rene Morgenstern, Mobil: 0151-26607769 oder
06384-9989082
Sprechzeiten: keine festen Sprechzeiten, jedoch je-
derzeit nach vorheriger Absprache

Ortgemeinde Waldmohr:
Dr. Jürgen Schneider, Tel.: 06373-504 296 
E-Mail: j.schneider@vgog.de
Die Beigeordneten Herr Falko Traudt und Herr Wer-
ner Braun sind unter der Tel. Nr.:06373-504297 zu
erreichen
Sprechzeiten: Donnerstags, 17:00-18:00 Uhr, im
Rathaus Waldmohr, Zi. 11 



Unsere Jubilare
Altenkirchen
11.05.  Gerda Gilcher                        86
14.05.  Walter Kisser                         85

Breitenbach
13.05.  Helga Ellmer                          97

Brücken
12.05.  Alfred Berwanger                 86
13.05. Elsbeth Huber                       80

Dittweiler
10.05.  Karl Neumann                       77
14.05. Peter Thimmig                       71
16.05. Karl Becker                            75

Glan-Münchweiler
11.05. Emilie Seyler                          99
16.05. Hildegard Weber                  98

Herschweiler-Pettersheim
10.05. Wilhelm Dauber                    94
13.05. Emil Höh                                 71

Krottelbach
11.05. Brigitte Fuchs                        79
15.05. Hedi und Friedel
              Röder
             Eiserne Hochzeit

Langenbach
10.05.  Minna Emich                          85

Matzenbach/
10.05.  Erich Horbach                       81
OT Gimsbach
09.05.  Inge und Markus
              Stemler
             Diamantene Hochzeit

Nanzdietschweiler
11.05.  Werner Lill                              71
11.05.  Gretel Schwarz                     72

Ohmbach
16.05.  Johann Krell                           70

Rehweiler
09.05.  Asta und Johann Schön
             Goldene Hochzeit

Schönenberg-Kübelberg
OT Kübelberg
13.05.  Reiner Ruffing                       82
14.05.  Patricia Ann Brummett       76

OT Sand
09.05.  Alois Ranker                          83
12.05.  Günter Gerhard                     75
13.05.  Walter Wagner                      86

OT Schönenberg
11.05. Emma Balzer                         82
11.05.  Katharina Maul                     92
11.05.  Rudi Weber                            88

Waldmohr
10.05.  Hashim Rrecaj                       75
13.05.  Hans-Helmut Lebbing         71
13.05. Magdalena Strauss              72
14.05. Lothar Langer                         80
14.05. Mustafa Özalp                       79
14.05. Günter Zawar                         79
15.05. Emine Özalp                           70
15.05. Irma Schneider                      93
15.05. Charlotte Werner                   80
16.05. Roswitha Korndörfer            71

Für die Badesaison 
2019 suchen wir
Rettungsschwimmer
(m/d/w)
zur Unterstützung des Teams im Freibad in Waldmohr 
(Beaufsichtigung des Badebetriebes, Beckenaufsicht).

Wir suchen zuverlässige Personen mit 
- Deutschem Rettungsschwimmabzeichen in Silber oder mit ent-
sprechender Berufsausbildung 
- Bereitschaft im Schichtdienst und an Wochenenden / Feiertagen
zu arbeiten sowie freundliches Auftreten, selbstständige Arbeits-
weise und Teamfähigkeit

Die Stelle ist insbesondere für Schülerinnen/Schüler ab 18 Jahren
und Studentinnen/Studenten oder für aktive Personen im Ruhe-
stand geeignet. Die Bezahlung erfolgt in Form einer geringfügigen
Beschäftigung.

Bitte bewerben Sie sich per Email, Anruf oder schriftlich:

Verbandsgemeindeverwaltung 
Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

Tel. 06373 / 504-140 oder -142, Email: bewerbung@vgog.de

Schönenberg-Kübelberg, im März 2019
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Die bietet auch im Schuljahr 2019/2020
Plätze zur Leistung eines Freiwilligen
Sozialen Jahres. In folgenden Ein-
richtungen im Verbandsgemeinde-
gebiet werden zum 01.09.2019

FSJ-Teilnehmer (m/w/d) gesucht:

• Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule
• Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung
• Grundschule Brücken mit Ganztagsschule
• Grundschule Herschweiler-Pettersheim mit Nachmittagsbetreuung
• Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit Ganztagsschule
• Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule
• Gemeindekindertagesstätte Breitenbach
• Gemeindekindertagesstätte Dittweiler
• Gemeindekindertagesstätte Dunzweiler
• Gemeindekindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg (Sand)
• Gemeindekindertagesstätte Wahnwegen
• Gemeindekindertagesstätte I und II Waldmohr
• Jugendhaus Waldmohr (hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B er-
wünscht)

Das FSJ richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren und
dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitbe-
schäftigung. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld i.H.v. der-
zeit 350 Euro; die Sozialversicherungsbeiträge werden übernom-
men. Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die
berufliche Zukunft und kann für einige Ausbildungsgänge als Prak-
tikum anerkannt werden. Auch kann es bei der Vergabe von Studi-
enplätzen angerechnet werden.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Göddel (Tel. 06373/504-140)
oder Frau Ambos (Tel. 06373/504-141) gerne zur Verfügung.

Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der
bevorzugten Einsatzstelle an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origi-
nale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist anerkannte Beschäfti-
gungsstelle im Freiwilligen Sozialen Jahr und wird gefördert vom 

Schönenberg-Kübelberg, 
im Januar 2019
gez. Christoph Lothschütz 
Bürgermeister

1 FSJ-ler/in an der Grundschule der
Glantalschule Glan-Münchweiler
ge sucht für das Schuljahr 2019/
2020 (im Alter von 18-27 Jahre)
Einsatz in: 
-GTS
-Verwaltung
-Unterricht

Infos unter: 
www.freiwilligendienst-rlp.de
Glantalschule 
Telefon: 06383-925960
E-Mail: 
sekretariat@glantalschule.de
Bewerbungen an: 
www.fwd-rlp.de

FSJ-ler/in gesucht

Rathäuser geschlossen
Wegen den Wahlen bleiben die Rathäuser der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal am Montag, dem 27. Mai 2019, geschlossen.

Anzeigen 
bitte rechtzeitig

aufgeben.

Das passende
Fahrzeug 

für jedermann.



Gemeinsame Veröffentlichung
für die Ortsgemeinden Hüffler, Quirnbach, Wahnwegen, Herschweiler-Pettersheim, Steinbach am Glan, 
Glan-Münchweiler, Rehweiler und Börsborn

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
1. Änderungsbeschluss
I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsgebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794))

Hiermit wird das durch Beschluss vom 20.12.2012 festgestellte, Gebiet des Flurbereini-
gungsverfahrens Liebsthal, Landkreis Kusel, wie folgt geändert:

Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zugezogen:
Gemarkung Liebsthal
Flurstücke Nr.: 381/1, 382, 383/5, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 587, 588, 589,
590, 643/1, 643/2, 644/6, 644/7, 644/8, 644/9, 644/10, 644/11, 644/12, 644/13,
645/4, 645/5, 645/6, 645/7, 645/8, 645/9, 646/3, 646/4, 646/5, 646/6, 647/1,
647/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 649, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/9,
651, 652, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 662/2, 662/3, 663,
664, 665, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 666/3, 666/4, 666/5, 666/6, 667/1,
667/2, 668/2, 668/3, 668/4, 669, 670, 670/2, 671, 672, 672/2, 672/3, 672/4, 673,
673/2, 674, 675/1, 675/2, 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 678, 678/5, 678/6, 678/7,
678/8, 678/9, 678/10, 679/1, 679/2, 680, 681/1, 681/2, 682, 683, 683/2, 684, 684/2,
684/3, 685, 685/2, 685/3, 685/4,  685/5, 685/6, 685/7, 686, 386/3, 686/4, 687/1,
687/2, 687/3, 696, 697, 697/2, 697/3 und 698. 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt.

3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Flurstücke sowie die den
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit
dem Flurbereinigungsbeschluss vom 20.12.2012 entstandenen
“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung Liebsthal”

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flurbe-
reinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgen-
den Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Flurstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-

behörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungsgemäßen
Wirtschaftsbetrieb gehören. Der Umbruch von Dauergrünland und Grünlandflächen
sowie die Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungssperre nach §
34 FlurbG. Der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde und setzt die Genehmigung der zuständigen Kreisver-
waltung voraus.  Auch die Rodung von Rebland und Neuanpflanzung von Rebstöcken
bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt werden.

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, Reb-
stöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle
Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-
trächtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei-
gen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf
nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 Satz 1
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S.
686), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12.07.2018 (BGBl. I Nr. 26 S.
1151), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende
Wirkung haben.

III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach
§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbereinigung dien-
lich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die ab-
geholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkei-
ten, die mit Geldbußen geahndet werden können.

2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen
erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses sind Rechte, die aus
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren
berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz, Fischerstraße 12, 67655 Kai-
serslautern anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenü-
ber diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses)
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

4. Datenschutz-Grundverordnung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e und Abs.
3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdatenschutzge-
setz (LDSG) zur Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher
Raum (DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher Gewalt er-
folgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DS-GVO
sowie der Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf die Datenschutzer-
klärung auf unserer Homepage www.dlr.rlp.de (Datenschutz) hin.

Begründung
1. Sachverhalt:
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 235 ha Verfahrensfläche erfährt durch die
Änderungen eine geringfügige Vergrößerung von etwa 21,6 ha.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Liebsthal hat den festgesetzten Änderungen
des Flurbereinigungsgebiets in seiner Sitzung am 27.11.2017 und 13.09.2018 zuge-
stimmt.

2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Westpfalz als zuständige Flurbereinigungs-
behörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines Vereinfachten Flur-
bereinigungsverfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft erfüllt.
2.2 Materielle Gründe
Die Waldflurstücke der Gewanne „Hübchen“ (ca. 15,6 ha) wurden auf Antrag des Vorstan-
des zur Arrondierung und Erschließung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen zugezo-
gen.
Die Flurstücke der Gewanne „Vor Dormesheck“ (ca. 6 ha) wurden auf Antrag des Vorstan-
des zur Arrondierung der landwirtschaftlich genutzten Flächen zugezogen.
Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbereinigungsgebietes.
Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt.

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum - DLR Westpfalz
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
Aktenzeichen: 21119-HA2.3.

67655 Kaiserslautern, 29.04.2019, Fischerstraße 12 
Telefon: 0631-36740, Telefax: 0631-3674255

Internet: www.dlr.rlp.de



Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Betei-
ligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des Vereinfach-
ten Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten betriebs-
wirtschaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber könnte durch die auf-
schiebende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzögerung
eintreten, mit der Folge, dass die neuen Flurstücke erst ein oder zwei Jahre später als vor-
gesehen bewirtschaftet werden können.
Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz er-
heblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhal-
tung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den
raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit der Verein-
fachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz, Fischerstraße 12, 67655 Kai-
serslautern
oder
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz, Neumühle 8, 67728 Münchwei-
ler/Alsenz

oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt,
wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden einge-
gangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach der Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom
28.8.2014, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen.

Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei dem DLR sind besonde-
re technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite
www.dlr.rlp.de unter Service/ Elektronische Kommunikation ausgeführt sind.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei der ADD sind besonde-
re technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite
www.add.rlp.de/de/service/Elektronische-Kommunikation/ ausgeführt sind.

Im Auftrag
Willi Junk

Werden gedämmte Häuser
zu dicht?
Werden gedämmte Häuser zu dicht?
(VZ-RLP / 30.04.2019) Die Gebäu-
dehülle sollte immer möglichst luft-
dicht sein - unabhängig davon ob
und wie dick ein Haus gedämmt ist.
Fugen findet man vor allem an Stel-
len, an denen Bauteile ohne Ab-
dichtung aneinander stoßen. Durch
diese Fugen strömt unkontrolliert
Luft und nimmt dabei Energie und
Feuchtigkeit mit. Damit sind nicht
nur Energieverlust und Zugerschei-
nungen verbunden, sondern auch
das Risiko eines Bauschadens. Im
Winter kühlt sich warme relativ
feuchte Luft auf dem Weg durch die
Fuge nach draußen ab. Die ab-
gekühlte Luft kann weniger Feuch-
tigkeit speichern. Die erhöhte Luft-
feuchtigkeit in der Fuge schafft da-
mit die Voraussetzung für Schim-
melbildung. Unter Umständen ent-
steht damit ein unbemerkter
Bauschaden, der auch die Raumluft
belasten kann. Denn durch die Fu-
gen kann auch Luft von außen nach
drinnen strömen und Schimmelspo-
ren mit in die Wohnung bringen. Die
Gebäudehülle von Häusern sollte
also immer mögtlichst dicht sein.
Der notwendige Luftwechsel muss

immer entweder durch Fensterlüf-
tung oder eine Lüftungsanlage si-
chergestellt werden.

Weitere Informationen zur luftdich-
ten Bauweise und was diesbezüg-
lich bei der Ausführung von Sanie-
rungsmaßnahmen oder im Neubau
zu beachten ist, erläutern Ihnen
gerne die Energieberater der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz in
einem persönlichen Beratungsge-
spräch nach telefonischer Voran-
meldung.

Die Beratungsgespräche sind kos -
tenlos. Die nächsten Sprechstunden
der Energieberater finden wie folgt
statt:
• Schönenberg-Kübelberg: Sams-
tag, den 15.06.19 von 10 - 12.00
Uhr in der Verbandsgemeindever-
waltung, Rathausstraße 8, telefo-
nische Voranmeldung unter 
0 63 73/504-105, -106. 

• Waldmohr: Samstag, den 01.06.
19 von 8.30 - 13.45 Uhr im Bürger-
haus, Saarpfalzstraße 12, Sei-
teneingang benutzen (Feuerwehr -
einfahrt). Voranmeldung unter 
0 63 73/504-106, -105.

Bürgerbus Oberes Glantal
- richtig buchen -
Die Nachfrage nach unseren Bür-
gerbussen im Oberen Glantal ist
unvermindert hoch. Die beiden
Busse sind Dienstag und Donners-
tag von 8.00 bis 18.00 Uhr im Ein-
satz. 50 Personen pro Tag nutzen
gerne und kostenlos das Angebot
von Haustür zu Haustür befördert
zu werden. Egal wohin innerhalb
der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal.

Ob zum Arzt, zur Physio, zum Fri-
seur, zum Einkaufen, zur Bank
oder Sparkasse oder ins Rathaus,
zum Kaffeekränzchen, zu Freun-
den oder Bekannten. Das Angebot
steht allen Bürgerinnen und Bür-
gern offen. Unabhängig vom Alter
und vom Gesundheitszustand.
Gerne fahren wir Sie alle!

Die Fahrt muss jedoch vorher an-
gemeldet werden.

Wegen der hohen Nachfrage und
gelegentlicher Missverständnisse
hier noch einmal der genau Ablauf
und was zu beachten ist:

Per Telefon: das ist die beliebte-
ste, weil einfachste Art. Unsere Te-
lefonzentrale ist am Montag und
Mittwoch von 14.00 - 16.00 Uhr
mit zwei bis drei ehrenamtlichen
Helferinnen besetzt und unter
06373-504-108 erreichbar. In die-
sen jeweils zwei Stunden ist der
Andrang allerdings sehr groß. Da
kann es vorkommen, dass Sie oft
das Besetztzeichen hören und es
mehrfach probieren müssen. Das
tut uns leid. Inzwischen haben wir
eine neue Software im Einsatz, die
den Buchungsvorgang deutlich
verbessert. Dennoch müssen wir
Ihren Fahrtwunsch genau aufneh-

men, einschließlich der Rückfahrt.
Wir versuchen, Fahrten aus einem
Ort oder auf einer Route zu koordi-
nieren. Arzttermine haben Vor-
rang! Da geht Sorgfalt vor Ge-
schwindigkeit – in Ihrem eigenen
Interesse. Bei dieser Routenpla-
nung sind die Staus zwischen
Waldmohr und Schönenberg-Kü-
belberg zu Schichtwechselzeiten
zu berücksichtigen, Zeiten zum
Ein- und Ausladen von Rollatoren
und Einkaufstüten, sowie Fahrzei-
ten beispielsweise zwischen Glan-
Münchweiler und Waldmohr oder
Breitenbach und Matzenbach oder
von Krottelbach nach Brücken zu
kalkulieren. Das verlangt dem eh-
renamtlichem Team am Telefon in
zwei Stunden hohe Konzentration
und Aufmerksamkeit ab. Wir bitten
auch um Verständnis, wenn ein
Fahrtwunsch mal nicht oder nicht
zur gewünschten Zeit umgesetzt
werden kann. Es bringt auch
nichts, wenn Sie kurz vorher, kurz
nachher oder außerhalb der Zeiten
anrufen. Vorher müssen die An-
meldungen eingearbeitet werden,
die per eMail oder per Internet ge-
bucht wurden. Nachher sind die
Pläne zu kontrollieren und an die
Fahrer zu verschicken. Ein Telefon-
dienst ist also mehr als nur die bei-
den Stunden, in denen Sie anru-
fen.

Per Internet: diese Möglichkeit ist
ebenfalls durch die neue Software
praktischer geworden. www.buer-
gerbus-og.de lautete die Adresse
und da finden Sie “Bürgerbus bu-
chen”. Nach der Datenschutzer-
klärung finden Sie den Kalender
für Ihre Buchung. Bitte vergessen
Sie nicht, auch die Rückfahrt zu
buchen. Damit vermeiden Sie

Rückfragen. Und bitte buchen Sie
nicht im Internet und rufen dann
noch einmal an. Sie bekommen
die Bestätigung per eMail. Das
entlastet das Telefonteam und es
werden Doppeltbuchungen ver-
mieden.

Per eMail: die Adresse lautet bu-
chung@buergerbus-og.de. Bitte
nennen Sie Ihre Kontaktdaten und
Ihren Fahrtwunsch einschließlich
der Rückfahrt. Auch hier gibt es ei-
niges zu beachten. Sie bekommen
auf alle Fälle eine eMail als Be-
stätigung. Also auch bitte nicht
noch einmal anrufen. Schreiben
Sie uns auch, wie viele Personen
Sie sind und ob Sie z.B. einen
Rollator dabei haben.

So, das wäre es einmal etwas aus-
führlicher. Wir bemühen uns, für
Sie diesen ehrenamtlichen Service
der Bürgerbusse so angenehm wie
möglich zu machen - im Rahmen
unserer Möglichkeiten.

Anfang Juli sind wir dann schon
zwei Jahre für Sie unterwegs. Die
beiden Busse haben aktuell zu-
sammen 90.000 Kilometer zurück-
gelegt. Wir wünschen Ihnen und
uns eine gute Fahrt.

Ihr Team vom Bürgerbus Eigenheim gesucht ?



Wahlbekanntmachung
I. 
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, finden in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum
Europäischen Parlament und in Rheinland-Pfalz zugleich die Kommunalwahlen ein -
schließlich der Wahl der Bürgermeisterinnen/Bürgermeister statt.

Die Wahlen dauern von 8 Uhr bis 18 Uhr.

II.
Die Gemeinden Altenkirchen, Börsborn, Breitenbach, Brücken(Pfalz), Dittweiler, Dunzwei-
ler, Frohnhofen, Glan-Münchweiler, Gries, Henschtal, Herschweiler-Pettersheim, Hüffler,
Krottelbach, Langenbach, Matzenbach, Nanzdietschweiler, Ohmbach, Quirnbach/Pfalz,
Rehweiler, Schönenberg-Kübelberg, Steinbach am Glan, Wahnwegen und Waldmohr bil-
den je einen Wahlbezirk.

Der Wahlraum wird eingerichtet für den Wahlbezirk:

Altenkirchen Stimmbezirk 1                           Grundschule, Schulstraße 12 (Saal 1),
Altenkirchen Stimmbezirk 2                           Grundschule, Schulstraße 12 (Saal 2),
Börsborn                                                              Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 27,
Breitenbach Stimmbezirk 1                            Schönbachtalhalle, Auf dem Wilcher 12,
Breitenbach Stimmbezirk 2                            Schönbachtalhalle, Auf dem Wilcher 12,
Brücken (Pfalz) Stimmbezirk 1                       Grundschule, Wiesenstraße 25 (Aula EG),
Brücken (Pfalz) Stimmbezirk 2                       Grundschule, Wiesenstraße 25 (Saal B 104
EG),
Dittweiler                                                              Bürgerhaus, Schmittweilerstr. 12,
Dunzweiler                                                           Paul-Gerhardt-Haus, Hauptstraße 72,
Frohnhofen                                                          Bürgerzentrum, St. Wendeler Straße 12,
Glan-Münchweiler                                             Kath. Pfarrheim, Marktstraße 5,
Gries                                                                      Bürger- und Vereinshaus, Triftstraße 18,
Henschtal                                                             Henschtalhalle, Hauptstraße 20,
Herschweiler-Pettersheim                               Gemeinde- und Vereinshaus, Am Schäfergar-

ten 12,
Hüffler                                                                   Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 11,
Krottelbach                                                          Dorfgemeinschaftshaus, Hirtenweg 8,
Langenbach                                                         Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 1,
Matzenbach                                                         Dorfgemeinschaftshaus, Neunkircher Straße 11, 
                                                                                OT Gimsbach
Nanzdietschweiler                                             Kurpfalzhalle, Hauptstraße 61,
Ohmbach                                                              Heimat- und Kulturtreff, Höferstraße 16,
Quirnbach/Pfalz                                                 Bürgerhaus, Hauptstraße 5,
Rehweiler                                                             Gemeinschaftshaus, Glanstraße 17,
Schönenberg-Kübelberg Stimmbezirk 1     OT Schönenberg, ev. Gemeindehaus, Rathaus-

straße 5,
Schönenberg-Kübelberg Stimmbezirk 2     OT Kübelberg, St. Valentinshaus, Kirchengasse

4,
Schönenberg-Kübelberg Stimmbezirk 3     OT Sand, Bürgerhaus Sand, Miesauer Straße 38,
Schönenberg-Kübelberg Stimmbezirk 4     OT Schmittweiler, Bürgerhaus Schmittweiler,

Höcherbergstraße 2,
Steinbach am Glan                                            Kindertagesstätte Nimmerland, Hauptstraße 61  
Wahnwegen                                                         Evangelisches Gemeindehaus, Friedhofstr. 8 a,
Waldmohr Stimmbezirk 1                                Gemeindekindergarten II, Badstraße 3,
Waldmohr Stimmbezirk 2                                Bürgerhaus (Festsaal), Saarpfalzstraße 12,
Waldmohr Stimmbezirk 3                                Kulturhalle (Foyer), Bahnhofstraße 57 b,
Waldmohr Stimmbezirk 4                                Rothenfeldschule (UG Mensa), Bahnhofstr. 57 b,
Briefwahlbezirk (Waldmohr)                           Rathausstraße 14, Sitzungssaal  

In den Gemeinden Breitenbach, Brücken (Pfalz), Dittweiler, Frohnhofen, Gries, Henschtal,
Herschweiler-Pettersheim, Hüffler, Krottelbach, Langenbach, Matzenbach, Nanzdiet-
schweiler, Ohmbach, Quirnbach/Pfalz, Rehweiler, Schönenberg-Kübelberg, Wahnwegen
und Waldmohr sind die folgenden Wahlräume zur Erleichterung der Teilnahme an der
Wahl für körperlich beeinträchtigte und andere Menschen mit Mobilitätseinschränkun-
gen barrierefrei eingerichtet:

Breitenbach Stimmbezirk 1                            Schönbachtalhalle, Auf dem Wilcher 12,
Breitenbach Stimmbezirk 2                            Schönbachtalhalle, Auf dem Wilcher 12,
Brücken (Pfalz) Stimmbezirk 1                       Grundschule, Wiesenstraße 25 (Aula EG),
Brücken (Pfalz) Stimmbezirk 2                       Grundschule, Wiesenstraße 25 (Saal B 104
EG),
Dittweiler                                                              Bürgerhaus, Schmittweilerstr. 12,
Frohnhofen                                                          Bürgerzentrum, St. Wendeler Straße 12,
Gries                                                                      Bürger- und Vereinshaus, Triftstraße 18,
Henschtal                                                             Henschtalhalle, Hauptstraße 20,
Herschweiler-Pettersheim                               Gemeinde- und Vereinshaus, Am Schäfergar-

ten 12,
Hüffler                                                                   Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 11,
Krottelbach                                                          Dorfgemeinschaftshaus, Hirtenweg 8,

Langenbach                                                         Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 1,
Matzenbach                                                         Dorfgemeinschaftshaus, Neunkircher Straße

11, OT Gimsbach
Nanzdietschweiler                                             Kurpfalzhalle, Hauptstraße 61,
Ohmbach                                                              Heimat- und Kulturtreff, Höferstraße 16,
Quirnbach/Pfalz                                                 Bürgerhaus, Hauptstraße 5,
Rehweiler                                                             Gemeinschaftshaus, Glanstraße 17,
Schönenberg-Kübelberg Stimmbezirk 1     OT Schönenberg, ev. Gemeindehaus, Rathaus-

straße 5,
Schönenberg-Kübelberg Stimmbezirk 2     OT Kübelberg, St. Valentinshaus, Kirchengasse

4,
Wahnwegen                                                         Evangelisches Gemeindehaus, Friedhofstr.  8
a,
Waldmohr Stimmbezirk 3                                Kulturhalle (Foyer), Bahnhofstraße 57 b,
Waldmohr Stimmbezirk 4                                Rothenfeldschule (UG Mensa), Bahnhofstr.  57 b,

In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis zum 5. Mai 2019 zugestellt
wurde, sind Wahlbezirk und Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu
wählen haben.

Die Wahlberechtigten können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbe-
nachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass - mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl
abgegeben werden; ggf. wird die Wahlbenachrichtigung für eine etwaige Stichwahl an die
Wahlberechtigten zurückgegeben.

Der Briefwahlvorstand der Ortsgemeinde Waldmohr tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses am Wahltag, Sonntag, 26. Mai 2019, 10.00 Uhr im Sitzungssaal, Rathaus-
straße 14 in 66914 Waldmohr zusammen.

III.
Bei der Wahl zum Europäischen Parlament wird mit amtlichen Stimmzetteln gewählt. Die
Wählerinnen und Wähler erhalten beim Betreten des Wahlraumes einen weißlich-grauen
Stimmzettel mit dem Aufdruck „Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments". 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigun-
gen und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen und Bewerber der zu-
gelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wählerinnen und Wähler geben sie in
der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll. Die Wählerinnen und Wähler dürfen keine Bewerbernamen ankreu-
zen oder streichen.

Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

IV. 
Die Wahl zum Kreistag, die Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten und die Wahlen zu
den Gemeinderäten werden, sofern sie nicht als Mehrheitswahlen (siehe Abschnitt VIII)
stattfinden, nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl durchgeführt. Die
Wählerinnen und Wähler erhalten im Wahlraum nach Feststellung ihres Wahlrechts je ei-
nen Stimmzettel für jede Wahl, zu der sie wahlberechtigt sind:

- einen gelben Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat,
- einen grünen Stimmzettel für die Wahl zum Verbandsgemeinderat,
- einen rosa Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag.

Jeder Stimmzettel enthält für jeden zugelassenen Wahlvorschlag eine Spalte, in deren
Kopfleiste die Listennummer und das Kennwort der Partei oder Wählergruppe angegeben
ist; darunter folgen unter fortlaufenden Nummern die Familiennamen und Vornamen der
von der Partei oder Wählergruppe aufgestellten Bewerberinnen und Bewerber.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:

1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Mitglieder des Gemeinde-
rats/Verbandsgemeinderats/Kreistags zu wählen sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 KWG).

2. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen nur Bewerberinnen und Bewerbern
geben, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KWG).



3. Die Wählerinnen und Wähler können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl ei-
ner Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren) (§ 32 Abs. 1
Nr. 3 KWG).

4. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden
Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen ge-
ben (panaschieren) (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 KWG).

5. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine andere
eindeutige Kennzeichnung (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 KWG).

6. Die Wählerinnen und Wähler können durch Kennzeichnung eines Wahlvorschlags die-
sen unverändert annehmen (Listenstimme). In diesem Fall wird jeder/jedem auf dem
Stimmzettel aufgeführten Bewerberin/Bewerber in der Reihenfolge des Wahlvor-
schlags von oben nach unten eine Stimme zugeteilt. Bei Mehrfachbenennungen erhal-
ten dreifach aufgeführte Bewerberinnen/Bewerber drei Stimmen, doppelt aufgeführte
Bewerberinnen/Bewerber zwei Stimmen (§ 32 Abs. 1 Nr. 6 KWG).

7. Die Wählerinnen und Wähler können Bewerberinnen/Bewerbern einzelne Stimmen ge-
ben und zusätzlich einen Wahlvorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung des Wahl-
vorschlags gilt als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen. In diesem Fall wird je-
der Bewerberin/jedem Bewerber in der Reihenfolge des Wahlvorschlags von oben nach
unten mit Ausnahme der von der Wählerin/vom Wähler bereits mit der zulässigen
Höchstzahl (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 KWG) gekennzeichneten Bewerberinnen/Bewerber eine
Stimme zugeteilt. Bei der Zuteilung sind Mehrfachbenennungen zu berücksichtigen (§
37 Abs. 6 KWG). Bewerberinnen/Bewerbern, deren Namen von der Wählerin/vom
Wähler gestrichen wurden, werden keine Stimmen zugeteilt (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 KWG).

V.
Im Gebiet des Bezirksverbands Pfalz erhalten die Wählerinnen und Wähler einen beige-
ockerfarbenen Stimmzettel für die Wahl zum Bezirkstag.

Der Stimmzettel für die Bezirkstagswahl enthält unter Listennummern das Kennwort der
Partei oder Wählergruppe sowie die Namen und weitere Personalangaben der ersten fünf
Bewerberinnen/Bewerber jeden Wahlvorschlags.

Die Wählerinnen und Wähler haben nur eine Listenstimme zur Kennzeichnung des Wahl-
vorschlags, den sie wählen wollen. Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Listenstimme
in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag sie ihre Stimme geben wollen.

VI.
In den Ortsgemeinden Altenkirchen, Börsborn, Breitenbach, Brücken (Pfalz), Dittweiler,
Dunzweiler, Frohnhofen, Glan-Münchweiler, Gries, Henschtal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach, Nanzdietschweiler, Ohmbach, Quirnbach/Pfalz, Reh-
weiler, Schönenberg-Kübelberg, Steinbach am Glan und Waldmohr werden die ehrenamt-
lichen Bürgermeisterinnen/Bürgermeister gewählt.  

Sind zur Wahl mehrere Wahlvorschläge zugelassen, erhalten die Wählerinnen und Wähler
einen Stimmzettel, in dem unter Angabe des jeweiligen Kennworts die
Bewerberinnen/Bewerber mit Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und ihrer An-
schrift aufgeführt sind. Die Wählerinnen und Wähler haben eine Stimme. Sie geben diese
in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich machen, welcher Bewerberin/welchem Bewerber sie ihre Stimme ge-
ben wollen.

Erhält bei der Wahl keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen, findet

eine Stichwahl am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 8 bis 18 Uhr statt.

In den Ortsgemeinden, in denen nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden ist,
erhalten die Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel, in dem sich neben dem Namen
der Bewerberin/des Bewerbers ein Kreis für die „Ja“-Stimme und daneben ein Kreis für
die „Nein“-Stimme befinden. Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme in der Wei-

se ab, dass sie durch ein in einen der beiden Kreise gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich machen, ob sie mit „Ja“ oder mit „Nein“ abstimmen.

Erhält die Bewerberin/der Bewerber bei der Wahl nicht die erforderliche Mehrheit an „Ja“-
Stimmen, wird nach öffentlicher Aufforderung zum Einreichen neuer Wahlvorschläge die
Wahl wiederholt. Den Tag der Wiederholungswahl setzt für die Wahl der ehrenamtlichen
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister die Kreisverwaltung, fest.

VII.
Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den Stimmzettel für jede Wahl so,
dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie sie gewählt ha-
ben und legen den/die Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin/der
Wahlvorsteher dies gestattet.

VIII. 
In den Gemeinden, in denen der Gemeinderat nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl
gewählt wird, geben die Wählerinnen und Wähler entsprechend den Hinweisen in der öf-
fentlichen Bekanntmachung der zuständigen Wahlleiterin/des zuständigen Wahlleiters
über die Durchführung der Mehrheitswahl ihre Stimmen ab.

IX.
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses für die Kommunalwahlen wird am
Montag, dem 27. Mai 2019 fortgesetzt. Der Beginn der Fortsetzung der Auszählung und
der Auszählungsort werden durch den jeweiligen Wahlvorstand gekannt gemacht.

X. 
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der
Wahl im Landkreis, für den der Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk oder durch Briefwahl teilnehmen.

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, können
an den Kommunalwahlen nur durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Verbandsgemeindeverwaltung die
Briefwahlunterlagen beschaffen. Die Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hin-
weise und den Wegweiser für die Briefwahl auf den Merkblättern zu beachten, um im
Wege der Briefwahl gültig zu wählen.

Die Wählerinnen und Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen bei der Verbandsgemeindever-
waltung selbst in Empfang nehmen, können an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. Ver-
senden sie die Wahlbriefe durch die Deutsche Post AG, müssen sie diese so rechtzeitig an
die angegebenen Stellen absenden, dass sie dort spätestens am Wahltag eingehen. Wer-
den die Wahlbriefe zu den angegebenen Stellen überbracht, so müssen sie dort spätes -
tens bis zum Ende der Wahlzeit eingehen. Die Wahlzeit für die Kommunalwahlen und die
Europawahl endet um 18 Uhr.

XI.
Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 Euro-
pawahlgesetz).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).

Schönenberg-Kübelberg, den 02.05.2019
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz, Bürgermeister

Das LAND und seine LEUTE im



Bekannte Werkstoffe - Neu
entdeckt in Kunstwerken
von Reiner Mährlein
Ausstellungsbesuche der Klassenstufen 5 und 6 
der IGS Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr 

Sonderöffnungszeiten ermöglich-
ten 220 Schülern/innen  und ihren
Tutoren/innen an drei Vormittagen
die Ausstellung  Reiner Mährlein -
Stahl - Granit - Papier  zu besuchen.
Frau Katharina Büdel öffnete die
Türen zur Kultur- und Festhalle in
Waldmohr und lud zu einer Begeg-
nung  mit den ausgestellten Expo-
naten ein. Beim Spaziergang durch
die Ausstellung sammelten die Be-
trachter erste Eindrücke von den ge-
zeigten Radierungen und Plastiken.
Danach  trafen sich die Gruppen an
ausgewählten Exponaten, um sich
über ihre Impressionen auszutau-
schen. 
Durch intensives Betrachten einzel-
ner Werke und zielgerichtete Hin-
weise von Frau Büdel eröffneten
sich den Betrachtern vielfältige Be-
züge. Empfindungen wie laut bzw.
leise oder gleichförmig bzw.
zurückhaltend ergänzten das Reden
über die Kunstwerke. Beeindruckt
waren alle von der Art, wie sich der
Granit in den Kunstwerken zeigt. So

wurde er in einer Plastik z.B. mit
„herauslaufendem Teig“ vergli-
chen. Nur zu gerne hätte mancher
eine Plastik angefasst, um sich
auch von der Echtheit des Materials
zu überzeugen. Auch faszinierte der
„warme Braunton“ in den Radierun-
gen, der allein durch Rost erzielt
wurde. Alle waren sich einig, dass
sie die von Menschen geschaffenen
Materialien Stahl und Papier noch
nie so gesehen haben.
Die Zeit verflog so schnell, dass nur
ein Teil der Kunstwerke intensiver
betrachtet werden konnte. 
Gerne folgen wir der Einladung von
Frau Büdel im September, die Aus-
stellung mit „Fotografien von Nor-
bert Weber“ am gleichen Ort zu be-
suchen. 
An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei Frau Büdel dafür
bedanken, dass sie uns Zeit ge-
schenkt hat und mit uns auf Ent-
deckungsreise gegangen ist.

(Marina Barh-Neuheisel)

In der Aufstellungsversammlung
am 01.02.2019 in Henschtal wur-
den von den Mitgliedern der AfD in
der VG „Oberes Glantal“ folgende
Kandidaten für die Liste zur Wahl
des  VG Rat „Oberes Glantal“ aufge-
stellt.
1.) Alwin Gerald  Zimmer, Altenkir-

chen
2.) Thomas Markus Leibrecht,

Schmittweiler
3.) Norbert Bartsch,  Schmittweiler
4.) Karl Kreutzer , Altenkirchen
5.) Mischa Recktenwald , Breiten-

bach
6.) Liliane Maria Wessel, Altenkir-

chen
7.)  Bernd Stamer, Frohnhofen
8.)  Nico Marchetti, Schmittweiler
9.)   Markus Schewe, Matzenbach
10.)  Uwe Lamprecht, Schönen-

berg-Kübelberg
11.)  Mathias Weiß, Schönenberg-

Kübelberg
12.)  Peter Jess, Schmittweiler
13.)  Georg Bauer, Gries
14.)  Manfred Hedrich, Schönen-

berg-Kübelberg

Kandidatenliste

Am Montag, 20. Mai 2019, 19.00
Uhr, im Rathaus in Schönenberg-
Kübelberg
Tagesordnung
1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzen-
den

2. Kassenbericht
3. Bericht Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes für
2018

5. Nachwahlen für den/die 2. Vor-

sitzende/n
6. Programm 2019
7. Verschiedenes, Wünsche und An-
träge
Über eine rege Teilnahme freut
sich der Vorstand.

66901 Schönenberg-Kübelberg,
den 29. April 2019
Karl-Heinz Schoon
Vorsitzender

Einladung zur
Mitgliederversammlung

Spende an die Tafel
Durch eine sog. Roadshow (Werbe-
veranstaltung), bei der Azubis der
Kreissparkasse Kusel in den Ge-
schäftsstellen das kontaktlose Be-
zahlen vorgestellt haben, konnten
Kunden einen Euro zugunsten der
Tafeln im Landkreis Kusel spenden.
Das Motto lautete „Einen Euro be-
zahlen - zwei Euro spenden“. Ein
Euro ging zu Lasten der Kunden; die
Kreissparkasse Kusel verdoppelte
jeweils den Betrag. Die hierdurch
gesammelten Spendengelder gin-
gen zu gleichen Teilen an die drei
Tafeln im Landkreis Kusel.

Unsere Tafel im Südkreis Kusel er-
hielt 500,- Euro!

Erika Scheuer, Leiterin der Tafelaus-
gabe sowie Pius Klein, 1. Beigeord-
neter der Verbandsgemeinde (i.V.
für Bürgermeister Christoph Loth-
schütz als Vorsitzender der Alois-
Hemmer-Stiftung (Träger unserer
Tafel)) nahmen die Spende entge-
gen.

Vielen Dank an die Kreissparkasse
Kusel für die Unterstützung unserer
Tafel.

Das Revier der SCHNÄPPCHENJÄGER:

Das                          .

Ihre

Anzeigen
für das 

nehmen gern
entgegen:

Für den Bereich
der ehemaligen 

Verbandsgemeinde
Glan-Münchweiler:

Geschäftsstelle
Kusel

Tel. 06381 8622

Fax 429825

E-Mail:
anz-kus@suewe.de

Für den Bereich
der ehemaligen 

Verbandsgemeinden 
Schönenberg-
Kübelberg und
Waldmohr:

Druckerei
Göddel+Sefrin

GmbH
Waldmohr

Tel. 06373 81150

Fax 811531

E-Mail:
info@

goeddel-sefrin.de

Montag bis Freitag, 
8 bis 16 Uhr

PARTNERSCHAFT ÜBERWINDET GRENZEN



ALTENKIRCHEN
Bekanntmachung
Vollzug des Bundesjagdgesetzes

Die Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft Al-
tenkirchen vom Freitag den 27. April 2019 liegt in der Zeit vom 13. Mai
bis 24. Mai beim Jagdvorsteher Geis Manfred St. Wendeler Str. 24 zur
Einsicht durch die Jagdgenossen öffentlich aus.

Gez. Geis Manfred
Jagdvorsteher 

CHOR VOCALE

BÖRSBORN

Bekanntmachung 
Am Donnerstag, den 16.05.2019, um 20:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses, Hauptstraße 27, 66904 Börsborn eine
Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Börsborn statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2016 der Ortsgemeinde Börsborn sowie Entlastung
des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsgemein-
de Börsborn und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichtes
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung

2.  Aufhebungssatzung Auf dem harten Acker
a) Behandlung der Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

3. Aufhebungssatzung Auf dem Baumgarten
a) Behandlung der Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

4. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Hofstraße
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

5. Grundstücksangelegenheiten
a) Herstellung des Einvernehmens zu einem Vorhaben der VG-
Werke

b) Herstellung des Einvernehmens zu einem privaten Bauvorha-
ben

Börsborn, den 2. Mai 2019 
gez. Franz Sommer
-Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 15.05.2019, um 19:00 Uhr, findet im Büro des
Ortsbürgermeisters im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 27,
66904 Börsborn eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschus-
ses der Ortsgemeinde Börsborn statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 1 - öf-
fentlich.

Tagesorndung:
nicht öffentlich
1. Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

öffentlich
2. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2016

Vollzug der §§ 110 ff GemO; Prüfung und Feststellung des Jahres-
abschlusses 2016 der Ortsgemeinde Börsborn sowie Entlastungs-
erteilung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Orts-
gemeinde Börsborn und der Verbandsgemeinde

Börsborn, den 26. April 2019
gez. Uwe Bier
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

BRÜCKEN

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 14.05.2019,
um 19:00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Jugend- und Ver-
einshauses, Hauptstraße 26,
66904 Brücken, eine Sitzung
des Haupt-, Haushalts- und Fi-
nanzausschusses der Ortsge-
meinde Brücken statt.

Die Sitzung ist - mit Ausnahme
der Tagesordnungspunkte 6
und 7- öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Informationen
2.  Städtebauförderung
     - Förderantrag Modernisie-
rung Hohlstr. 4-6

3.  Energetische Sanierung Kita
4.  Einrichtung einer 4. Gruppe
im Kindergarten

5.  Ausbau der L 350 Ortsdurch-
fahrt

     a) Auftragsvergabe

nicht öffentlich
6.  Grundstücksangelegenheit-
en

7.  Informationen

Brücken, den 2. Mai 2019
gez. Pius Klein
-Ortsbürgermeister -

OBST- UND
GARTENBAUVEREIN

Termine
8. Juni
Einladung zu unserem Waffelback-
fest an der Fritz-Claus-Hütte
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich
eingeladen.

Beginn: Ab 15:00 Uhr Voranmel-
dung bei Wolfgang Rummler
06386/5569
oder Berthold Kurz 06386/7017

17. Juni       
Nächster Stammtisch beim Saini
um 19:30 Uhr.

Das passende
Fahrzeug 

für jedermann.



10 Jahre Brigger 
Weinfest
Brücken. Das Brigger Weinfest fei-
ert in diesem Jahr sein 10-jähriges
Jubiläum! Zu diesem Anlass laden
wir Sie recht herzlich ein mit uns zu
feiern und ein paar vergnügliche
Stunden auf unserem Museums-
platz gegenüber dem CAP-Markt zu
verbringen.
Eröffnet wird das Fest am Freitag,
den 17.05.19, um 18:00 Uhr mit der
Big-Band „Just for fun“ und unserer
Kuseline Lena Sophie Geuer. Ab
20:00 Uhr spielt das Partyduo
„Double Time“.
Zu unserem Jubiläum beginnt das
Weinfest samstags bereits um
14:00 Uhr mit einem Spielepar-
cours für unsere kleineren Gäste,
der am und um den Museumsplatz
stattfindet. Neben Kinderschmin-
ken, einer Hüpfburg und einer Be-
malung von Taschen, die dann auch
mit nach Hause genommen werden
dürfen, hat auch die Feuerwehr ihr
Kommen und Ihre Beteiligung an
dem Spieleparcours zugesagt. Wer
einfach nur aus Spaß mitmachen

will ist ebenso willkommen wie die-
jenigen, die sich gegen eine kleine
Gebühr eine Parcourskarte kaufen
und nach Beendigung eine kalte Er-
frischung haben wollen. Ebenfalls
ab 14:00 Uhr gibt es auf dem Mu-
seumsplatz Kaffee, Kuchen, sowie
weitere antialkoholische Getränke
und natürlich Wein. Gegen 16:00
Uhr stellen auf der Bühne zwei
Gruppen des Turnvereins Brücken,
Abteilung Gymnastik und Tanz, ihr
Können unter Beweis. Ab 18:00 Uhr
öffnen dann alle Stände und ab
20:00 Uhr spielen unsere Lokalma-
tadoren, die „Hüttenrocker“. Natür-
lich darf zu unserem Jubiläums-
weinfest das Höhenfeuerwerk nicht
fehlen, welches am späteren Abend
zu bewundern sein wird.
Auf Ihr Kommen freuen sich: Brigger
Straußbuwe, Musikverein Brücken,
Sportverein Brücken, Turnverein
Brücken, Pop- und Gospelchor
Wings of joy, Bürgerverein Brücken,
Wein König Brücken und das Bistro
Brillant.

DITTWEILER

LANDFRAUENVEREIN

Einladung 
zu unserem
Ernährungskurs
Dittweiler. „Leichte Sommerküche
- mit fünf regionalen und saisonalen
Zutaten lecker gekocht“ am Mitt-
woch, 15.05.2019 um 19.00 Uhr im
Bürgerhaus Dittweiler.

Achtung, der Beginn der Veran-
staltung ist um 30 Minuten vor-
gezogen.

Anhand interessanter Rezepte wird
uns Fr. Hix zeigen, wie vielfältig und
schnell es sich mit wenigen Zutaten
kochen lässt.
Statt langer Einkaufslisten reichen
fünf Zutaten aus der Region. Frisch
und ohne Umwege auf den Tisch.

Wir freuen uns über zahlreiches Er-
scheinen.
Euer Vorstandsteam

Viel Sonne und Spaß 
in Friesland
Jugendtreff „PlanD“ auf Jugendfreizeit in den Niederlanden

Dittweiler. 18 Kinder und Jugendli-
che zwischen 12 und 17 Jahren und
6 ehrenamtliche Betreuer machten
sich in den Osterferien auf den Weg
nach Bantega in Friesland, nahe
beim Ijselmeer. In dem kleinen Ort
war die Gruppe als Selbstversorger,
im „Tjongerhus“ untergebracht. Für
gute Stimmung sorgten das leckere
Essen ebenso wie das toll organi-
sierte Freizeitprogramm. Die Teil-
nehmer hatten die Wahl zwischen
verschieden Workshops. Zumba,
Kreatives mit Holz, ein Fußballtur-
nier und Spieleabende standen
ebenso auf dem Programm, wie
zahlreiche Ausflüge und Unterneh-
mungen. Dazu zählten unter ande-
rem ein Besuch in dem malerischen
Städtchen Giethoorn- mit Boots-
fahrt- und der Tagesausflug ins „Zu-

iderzee“- Freilichtmuseum. Ein be-
sonderes Highlight war sicherlich
der Besuch am Strand in „Juliana-
dorp“, bei Den Helder. Bei 25 Grad
war dort Chillen und sogar Baden in
der Nordsee angesagt. Am Ende die-
ser schönen und erlebnisreichen
Woche waren sich die meisten einig,
dass sie gerne noch länger geblie-
ben wären. So bleibt die Vorfreude
auf die Fahrt im nächsten Jahr; das
Haus ist bereits reserviert für uns! 
Organisiert und veranstaltet wurde
diese Freizeit von „TeamD“- verein(t)
für die Jugend e.V. und der Ortsge-
meinde Dittweiler. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle an alle
Förderer der Jugendarbeit vor Ort,
die durch ihre Unterstützung eine
solche Freizeit möglich gemacht ha-
ben.

SPD-ORTSVEREIN

Stammtisch
Dittweiler. Unser nächster Stamm-
tisch findet am Montag, dem 13.
Mai 2019, um 19.30 Uhr im Bürger-
haus Dittweiler statt.

DUNZWEILER

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den
16.05.2019, um 16:30 Uhr, fin-
det im Saal des Dorfgemein-
schaftshauses, Schulstraße 10,
66916 Dunzweiler eine Sitzung
des Rechnungsprüfungsaus-
schusses der Ortsgemeinde
Dunzweiler statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme
des Tagesordnungspunktes 1 -
öffentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1. Prüfung der Belege im Rah-
men des Jahresabschlusses
2016 der Ortsgemeinde Dun-
zweiler

öffentlich
2. Beratung und Beschlussemp-
fehlung im Rahmen des Jah-
resabschlusses 2016

Vollzug der §§110 ff GemO;
Prüfung und Feststellung des
Jahresabschlusses 2016 der
Ortsgemeinde Dunzweiler so-
wie Entlastung des Ortsbürger-
meisters und der Beigeordne-
ten der Ortsgemeinde Dunzwei-
ler und der Verbandsgemeinde.

Dunzweiler, den 2. Mai 2019
gez. Markus Weber
-Vorsitzender-

KINDERTAGESSTÄTTE DIE WILDEN ZWERGE

Die wilden Zwerge 
sagen „Danke“
Dunzweiler. Die Kinder und Erzie-
her bedanken sich recht herzlich für
die tolle Spende bei der freiwilligen
Feuerwehr Dunzweiler.

Auch der diesjährige Erlös des
Sankt Martin Festes (09.11.18) wur-
de stellvertretend für die Feuerwehr
Dunzweiler von Lars Dilk und Pascal
Klie an die „wilden Zwerge“ über-

reicht. So wurden ein tolles Riesen-
rad und Schneerutscher  für beide
Gruppen angeschafft. Die Kinder
konnten die Schneerutscher in den
Wintermonaten schon fleißig aus-
probieren und experimentierten mit
dem tollen Riesenrad. Die Freude
war dabei riesengroß. Ein Danke-
schön nochmals an die freiwillige
Feuerwehr Dunz weiler.



FROHNHOFEN

LANDFRAUENVEREIN

MiLAG
Frohnhofen. Am 22. Mai sind die
Frohnhofer LandFrauen Gäste bei
den LandFrauen in Dittweiler.
Es geht um das Thema „Gesunde
Ernährung für gesunde Knochen“.
Der Kurs findet ab 19.30 Uhr im Bür-
gerzentrum in Dittweiler statt. Da
mind. 25 Personen teilnehmen
müssen und wir in Fahrgemein-
schaften fahren, bitten wir um An-
meldung bis 15.5. entweder unter
Tel. Nr. 06386-3310549 Ch. Nagel
oder - 5340 P. v. Ehr. 
Ein Kostenbeitrag von Euro 3 wird
vor Ort erhoben. Wie immer bitte
Teller + Besteck mitbringen.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich
willkommen.

GLAN-MÜNCHWEILER

FÖRDERVEREIN KITA
PFIFF IKUS E .V .

Jahreshaupt-
versammlung

Glan-Münchweiler. Am Mittwoch,
dem 15. Mai 2019, um 19.30 Uhr,
findet in der Kindertagesstätte Pfif-
fikus, Im Teich 10, 66907 Glan-
Münchweiler die 7. Jahresmitglie-
derversammlung des Fördervereins
setatt. Hierzu sind alle Vereinsmit-
glieder, Eltern und Freunde des Kin-
dergartens ganz herzlich eingela-
den.

F ISCHEREIGENOSSENSCHAFT

am 16. Mai 2019, 19:00 Uhr im Ver-
einsheim des Angelsportverein e.V.
Nanzdietschweiler; Niedermohrer
Straße.

Alle stimmberechtigten Mitglieder
werden hiermit eingeladen.

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorsitzenden 2018
(vorsorglich)

3. Kassenbericht für 2018 (vorsorg-
lich)

4. Bericht der Kassenprüfer für
2018 (vorsorglich)

5. Entlastung des Vorstandes für
2018 (vorsorglich)

6. Änderung der Satzung § 11 (1)
Satz 3 * 

Die Versammlung ist satzungs-
gemäß ohne Rücksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig.

Anträge zur Tagesordnung können
bis 10.05.2019 schriftlich an den
Vorstand gestellt werden. 

Stimmberechtigte Mitglieder sind
Glananlieger innerhalb des Fische-

reibezirks der Fischereigenossen-
schaft Glan-Münchweiler deren
Grundstücke befischbar im Sinne
des Fischereigesetzes sind. 
Das Anliegerverzeichnis Antrag ei-
nes Anliegers mit einem geeigneten
Eigentumsnachweis geändert oder
ergänzt werden. Wenden Sie sich
ggf. an Peter Schmidt, Bruchstraße
28; 66851 Oberarnbach 

*) Satzungsänderung: § 11 (1) Satz
3: 

Jetzt gültig: 
Alle Versammlungen sind durch Be-
kanntmachung der Einladung in ei-
ner Tageszeitung und im Veröffent-
lichungsorgan der Verbandsge-
meinde unter Angabe der Tagesord-
nung mit einer Frist von zwei Wo-
chen einzuberufen. 

Beschlussvorschlag: 
Zur Genossenschaftsversammlung
ist durch Bekanntmachung der Ein-
ladung im amtlichen Mitteilungsor-
gan der Verbandsgemeinden Obe-
res Glantal und Ramstein-Miesen-
bach unter Angabe der Tagesord-
nung mit einer Frist von zwei Wo-
chen einzuberufen. 

Matzenbach/Oberarnbach,   
im April  2019
gez. Thomas Zimmer
Vorstand

Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung

Ob groß, 
ob klein,
wir laden 
zum

Bewegen ein!
Einladung zum Frühlingsfest

der Kita Pfiffikus in Glan-Münchweiler

am Samstag, dem 18.05.2019 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Für Essen und Getränke ist gesorgt!

Die Aufsichtspflicht obliegt den Eltern

KINDERTAGESSTÄTTE PF IFF IKUS Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 15.05.2019, um 19:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses ,Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchwei-
ler eine Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Ortsge-
meinde Glan- Münchweiler statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 8 - öf-
fentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Bebauungsplan Ortsmitte
     Beauftragung für die umlegungs- und vermessungstechnische
Bearbeitung

2.  Baugebiet Edersbach
     Sachstand
3.  Forstzweckverband;
     Informationen, Beratung und Beschlussfassung einer Empfeh-
lung für den Gemeinderat

4.  Straßenbeleuchtung „In den Wolfswiesen“
     Informationen; Beratung und Beschlussfassung einer Empfeh-

lung für den Gemeinderat
5.  Ausschreibungsergebnisse zur Reparatur von Feldwegen;
     Beratung und Beschlussfassung einer Empfehlung für den Ge-
meinderat

6.  Barrierefreier Busbahnhof
     Informationen zur Umgestaltung, Beratung und Beschlussfas-
sung einer Empfehlung für den Gemeinderat

7.  Fahrradladestation und Fahrradunterstellplatz am Bahnhof;
     Informationen zu Zuschussmitteln, Beratung und Beschlussfas-
sung einer Empfehlung für den Gemeinderat

nicht öffentlich
8.  Grundstücksangelegenheiten

Glan-Münchweiler, den 30. April 2019
gez. Alfred Müller
-Ortsbürgermeister -

KATHOLISCHE
ERWACHSENEN -

B ILDUNG

Yoga- Kurs- 
noch Plätze frei

Glan-Münchweiler. Die katholi-
sche Erwachsenenbildung und  die
katholische Kirche, bieten einen
Yoga-Kurs, unter der Leitung von
Walter Meyer, Dozent für Yogaphilo-
sophie und Ashtanga-Yoga, an. Der
Kurs findet montags von 17:30-
19:00 Uhr im katholischen Pfarr-
heim Glan-Münchweiler, statt. An-
meldung bei Frau Gudrun Stoffel,
Tel.: 06383-7970.

Jagdgenossenschafts-
versammlung
Am Freitag, den 24.05.2019, 19.00 Uhr, findet im Dorfgemein-
schaftshaus der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler, Schulstr. 1,
eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Glan-Münchweiler
statt.
Sämtliche Grundstückseigentümer, die im Jagdbezirk Glan-Münch -
weiler bejagbare Grundstücke haben, werden hiermit zu dieser
Versammlung eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung,
2. Geschäftsbericht Jagdjahr 2018,
3. Verwendung des Reinertrages 2018,
4. Benennung des Datenschutzbeauftagten
5. Anpassung der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung
der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft auf die Ortsge-
meinde Glan-Münchweiler bezüglich des Datenschutzbeauftrag-
ten

6. Sonstiges.

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
und vertretenen Jagdgenossen beschlussfähig. Stimmberechtigt
sind alle Eigentümer und sonstige Nutzungs-berechtigte, die im
Jagdbezirk Glan-Münchweiler bejagbare Grundstücke besitzen
und in das Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) eingetragen
sind.

Das Grundflächenverzeichnis mit Angabe der Flächengröße liegt
bis zum Versammlungstage bei dem Jagdvorsteher Marcel Drechs-
ler, Embachstraße 11, 66907 Glan-Münchweiler und bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 3 Zim-
mer S2.2-10 öffentlich aus.
Während der üblichen Dienstzeiten können Änderungen und Be-
richtigungen nur auf Grund geeigneter Unterlagen vorgenommen
werden.

Für die Jagdgenossenschaft
gez. Marcel Drechsler
(Jagdvorsteher)

„Mach’ ich heute aber 
EINDRUCK,“

sagte die FARBANZEIGE.



GRIES

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 16.05.2019, um 19:00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Bürger- und Vereinshauses „Alte Schule“, Trift-
straße 18 66903 Gries, eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Gries statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO
2. Anschaffung einer Veranstaltungsbühne
3. Entscheidung über das Einvernehmen gem. § 36 BauGB

Gries, den 2. Mai 2019
gez. Olaf Klein
-Ortsbürgermeister -

LANDFRAUENVEREIN

Mitglieder-
versammlung

Gries. Die diesjährige Mitglieder-
versammlung findet am Montag,
den 27. Mai 2019 um 19.30 Uhr im
Vereinshaus „Alte Schule“ statt.
Zur Versammlung ergeht an alle
Mitglieder recht herzliche Einla-
dung.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Teams
3. Bericht der Kassenführerin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Teams
6. Wünsche und Anträge

HENSCHTAL

Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer
vom 25. April 2019

Der Ortsgemeinderat Henschtal hat
auf Grund des § 24 der Gemeinde-
ordnung (GemO) und der §§ 2 und 5
Abs. 3 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel I
§ 11 der Satzung über die Erhebung
der Hundesteuer vom 24. Juli 2012
erhält folgende neue Fassung:

§ 11 
Überwachung der Anzeigepflicht
1. Die Gemeinde kann in Abständen
von mindestens einem Jahr im
Gemeindegebiet Hundebestand-
saufnahmen durchführen. Dabei
können folgende Daten erhoben
werden:
- Name und Anschrift des Hunde-
halters
- Anzahl der gehaltenen Hunde
- Herkunft und Anschaffungstag
- Geburtsdatum
- Rasse

2. Für jeden Hund wird eine Hunde-
steuermarke ausgegeben, die

außerhalb der Wohnung oder des
befriedeten Grundbesitzes sicht-
bar vom Hund zu tragen ist. Bei
Verlust der Steuermarke wird auf
Antrag eine Ersatzmarke aus-
gehändigt. Bei der Abmeldung
des Hundes ist die Steuermarke
an die Verbandsgemeindever-
waltung Oberes Glantal zurück-
zugeben.

Diese Satzung tritt am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Henschtal, 25. April 2019 
gez. Decklar Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 
Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GemO oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwal-
tung unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, 
den 25. April 2019 
In Vertretung
gez. Pius Klein, 1. Beigeordneter

Überprüfung der Standsicher-
heit von Grabmälern
Hüffler. Auf den Friedhöfen innerhalb der Verbandsgemeinde Obe-
res Glantal müssen alljährlich nach der Frostperiode wieder Stand-
sicherheitsüberprüfungen der Grabmale stattfinden.

Vom 13.05.2019 bis 17.05. 2019 werden die Grabsteine auf dem
Friedhof in Hüffler überprüft. 

Ortsgemeinde Hüffler

HÜFFLER KROTTELBACH

PENSIONÄRVEREIN

Ausflug
Krottelbach. Der Pensionärverein
fährt am 16.5.2019 nach Oberal-
ben. Abfahrt ist um 14:30 Uhr an
der Bushaltestelle.
Anmeldung unter Tel.Nr. 06386/
6460 oder 06386/6209.

Bekanntmachung
Am Freitag, den 17.05.2019, um 18:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses, Hirtenweg 8, 66909 Krottelbach eine
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde
Krottelbach statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 1 - öf-
fentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1. Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

öffentlich
2. Beratung und Beschlussempfehlung im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2016

Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahres-
abschlusses 2016 der Ortsgemeinde Krottelbach sowie Entlastung
des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde
Krottelbach und der Verbandsgemeinde

Krottelbach, den 3. Mai 2019
gez. Dieter Fell
-Vorsitzender -

Kleinanzeigen sind
erfolgreich und preiswert!

MATZENBACH

Neues aus der Villa
Matzenbach. Besuch des Konzer-
tes Detlef Jöcker, ein Vormittag mit
der Feuerwehr in der Feuerwache
Glan-Münchweiler
Die Vorschulkinder unserer Kita be-
suchten in den letzten Wochen das
Kinderkonzert von Detlef Jöcker auf
dem Roßberg in Kusel. Es herrschte
eine tolle Stimmung, sodass keiner
mehr auf den Stühlen sitzen blieb.
Wir fuhren mit dem Taxi der Familie
Brückner zum Veranstaltungsort
und wieder zurück. Durch eine
großzügige Spende von Herrn
Günther Schneider aus Matzenbach
war dies leicht zu realisieren. Wir
sagen Herrn Schneider an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön.  
Ein richtiges Highlight war auch der
Besuch der Feuerwache in Glan-
Münchweiler mit den freiwilligen
Feuerwehrleuten Frau Tamm, Herrn
Willig und Herrn Urschel. An der
Kita wurden wir mit dem Feuerwehr-
auto abgeholt und staunten schon
mal über die vielfältige Ausrüstung
des Wagens.
Von Herrn Willig wurden wir auf
dem Gelände in Glan-Münchweiler
herzlich begrüßt.
Wir erhielten einen großen Einblick
in die interessante Arbeit der Feuer-
wehr, sahen uns die Fahrzeuge in
der Halle an und anschließend be-

sahen wir alle vorhandenen Räum-
lichkeiten.
Die Zahlen 112 sind uns nun ein Be-
griff, sodass wir nun selbst im Not-
fall einen Brand melden könnten. In
den Schulungsräumen lernten wir,
wie man richtig eine Kerze anzün-
den und löschen kann. Zum Ab-
schluss durften wir noch nach Her-
zenslust „Wasser spritzen“.
Der Vormittag ging viel zu schnell
vorüber und wir traten die Rückfahrt
an. Natürlich im Feuerwehrauto ! 
Wir sagen herzlichen Dank für die
sehr lebensnahe, informative und
kindgerechte Unterweisung zur
„Brandschutzerziehung in der
Kita“. Die tollen Arbeitsmaterialien
zum Thema Brandschutz durften wir
danach in der Kita bearbeiten.
Am 29.04. fand auch ein Besuch der
Feuerwehrleute Frauke und Carsten
Tamm für alle Kinder der Kinderta-
gesstätte statt. In kleinen Gruppen
durften sich die Kinder das Feuer-
wehrauto ansehen, viele Materiali-
en ausprobieren und Sachwissen
aneignen. Auch hierbei hatten alle
Kinder sehr viel Spaß.  Auch für die
Kleinsten unserer Kita ist die „Feu-
erwehr“ nun ein Begriff.   
Danke schön sagen die Kinder und
Erzieher der „Villa Kunterbunt“ in
Matzenbach            

KINDERGARTEN VILLA KUNTERBUNT



Bekanntmachung
Am Dienstag, den 14.05.2019, um 19:30 Uhr, findet im Saal des Dorfgemeinschaftshauses, Neunkircher
Straße 11, 66909 Matzenbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Matzenbach statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Erweiterung der Kita „Villa Kunterbunt“
    a) Vergabe der fachplanerischen Ingenieurleistungen nach § 55 HOAI für die technische Ausrüstung

(Heizung, Sanitär, Elektro)
     b) Beratung und Beschlussfassung zur Ausschreibung der Rohbaugewerke
2.  Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

     Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Ortsgemeinde
Matzenbach sowie Entlas tung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Mat-
zenbach und der Verbandsgemeinde.

     a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichtes
     b)Bericht über die Rechnungsprüfung
     c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss es 
     d) Beschlussfassung über die Entlastungserteilung
3.  Bebauungsplan Am Potzbergweg
     a) Behandlung der Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB
     b) Einleitung des Verfahrens nach § 4a Abs. 3 BauGB (erneute Offenlage und Behördenbeteiligung)
4.  Informationen

Matzenbach, den 2. Mai 2019
gez. Werner Jung
-Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 14.05.2019, um 18:00 Uhr, findet im Saal des Dorfgemeinschaftshauses, Neunkircher
Straße 11, 66909 Matzenbach eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Mat-
zenbach statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 1 - öffentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1. Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

öffentlich
2. Beratung und Beschlussempfehlung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Ortsgemeinde
Matzenbach sowie Entlas tung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Matzen-
bach und der Verbandsgemeinde

Matzenbach, den 30. April 2019 
gez. Andrea Müller
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses

Pfalzwerke baut über Neubaugebieten 
Überlandleitung ab
Nanzdietschweiler. Die Pfalz-
werke haben im Zuge der Er-
schließungsmaßnahmen im aktuel-
len Neubaugebiet die Überlandlei-
tungen (20 KV Leitung) zunächst in
die Erde verlegen lassen und kürz-

lich in einer umfangreichen Aktion
alle Masten abgebaut. Diese wur-
den vom Friedhof aus über die
Kreuzstraße, Sonnenberg, Birken-
weg, Eichenweg und das aktuelle
Neubaugebiet entfernt.

Im Neubaugebiet ergeben sich
demnach keine Einschränkungen
im Baufeld mehr. Die Maßnahme
der Pfalzwerke trägt in erheblichem
Maße zur Steigerung des Wohnwer-
tes bei. 

Sanierungsarbeiten
Nanzdietschweiler. Im Winter war
ein Teil der Friedhofsmauer im Orts-
teil Nanzweiler eingestürzt. Die bei-
den Gemeindearbeiter haben nach
der Frostperiode, in einer sehr um-
fänglichen Sanierungsarbeit, die
Friedhofsmauer wieder aufgebaut.
Hierzu wurden zunächst die Mauer-
steine mit Abdecksteinen sortiert.

Im Anschluss wurde ein Fundament
hergestellt, damit die Mauersteine
wieder doppelwandig aufgemauert
werden konnten.

Abschließend wurden die schweren
Abdecksteine wieder aufgesetzt.
Eine sehr gute und fachmännische
Arbeit der Gemeindearbeiter.

Bekanntmachung
Am Freitag, den 17.05.2019, um 19:00 Uhr, findet im Gastraum der
Kurpfalzhalle, Hauptstraße 61, 66909 Nanzdietschweiler eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Forsteinrichtungswerk
     Beratung und Beschlussfassung
2.  Bebauungsplan Auf der Höllenhub Teil E
     a) Aufstellungsbeschluss
     b) Vergabe des Planungsauftrages
     c) Vergabe der Vermessung
3.  Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2016

     Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jah-
resabschlusses 2016 der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler so-
wie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten
der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler und der Verbandsgemein-
deverwaltung

     a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichtes
     b) Bericht über die Rechnungsprüfung
     c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlus-

ses
     d) Beschlussfassung über die Entlastungserteilung
4.  Absturzsicherung Gartenstraße (Ochsenbach)
     Auftragsvergabe
5.  Informationen

Nanzdietschweiler, den 25. April 2019 
gez. Martin Holzhauser
-Ortsbürgermeister -

NANZDIETSCHWEILER



LANDFRAUENVEREIN

Kurs
Nanzdietschweiler. Kurs für Nah-
rungszubereitung „Leichte Som-
merküche - schnelle Küche mit max.
5 regionalen Zutaten“ am Donners-

tag, dem 16. Mai 2019, 19.30 Uhr
in der Kurpfalzhalle.
Kursleiterin ist Frau Beate Schrö-
der.

QUILTER

Großzügige Spende
Ohmbach. Die Ohmbacher Quilter
konnten eine großzügige Spende
von Frau Sonja Bauer entgegen neh-
men. Anlässlich ihres Geburtstages
hat sich Frau Bauer Spenden für
den guten Zweck statt Geschenke
gewünscht und uns 205 Euro davon
zukommen lassen. Im April konnten
wir so wieder viele „Herzkissen“ für
Frauen die an Brustkrebs erkrankt
sin nähen. Die Kissen wurden an die

Krankenhäuser in St. Wendel und
Landstuhl gespendet. Wir sagen
auch Frau Martina Braun, vom Näh-
haus Braun, vielen Dank für die im-
mer wieder große Unterstützung
durch die Bereitstellung ihrer Räu-
me. Am 24. Juni werden wir wieder
Herzkissen nähen. Wer mirmachen
möchte ist herzlich willkommen.
Wir treffen uns im Nähhaus Braun
um 15:00 Uhr.

QUIRNBACH

OHMBACH

PENSIONÄRVEREIN

Kaffeekränzchen
Ohmbach. Der Pensionärverein
Ohmbach lädt alle Mitglieder am
Donnerstag, dem 09. Mai 2019 zu
einem Kaffeekränzchen in das Kul-
turzentrum unter der kath. Kirche
ein.
Beginn um 15.00 Uhr.
Bei Kaffee und Kuchen wollen wir
uns unterhalten und plaudern.
Wir würden uns freuen wenn viele
der Einladung folgen würden.

Die Vorstandschaft

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 14.05.2019, um 20:00 Uhr, findet im Ratszim-
mer des Bürgerhauses, Hauptstraße 5, 66909 Quirnbach/Pfalz
eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Quirnbach
statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 7 - öf-
fentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
(Hinweis zu TOP 1 - Einwohnerfragestunde
Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fra-
gen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie
Anregungen und Vorschläge unterbreiten. Wer von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten, die Fragen
spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Orts-
bürgermeisterin Stefanie Körbel einzureichen.)

2. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Haupt-
satzung

3. Kerwe
4. 1. Änderung zum Bebauungsplan Auf Dungen Teil C
a) Aufstellungsbeschluss
b) Planungsauftrag

5. Erweiterung der Straßenbeleuchtung;
Beratung und Beschlussfassung über eine zusätzliche Straßen-
laterne

6. Informationen

nicht öffentlich
7. Informationen

Quirnbach, den 6. Mai 2019
gez. Stefanie Körbel
-Ortsbürgermeisterin-

LANDFRAUENVEREIN

Informationen
Quirnbach. Am Mittwoch, den
08.05.2019, findet um 15:00 Uhr
der letzte Kaffeenachmittag der
Landfrauen Quirnbach vor der Som-
merpause statt. 
Am Mittwoch, den 15.05.2019 be-
ginnt um 19:30 Uhr im Bürgerhaus
die Generalversammlung der Land-
frauen Quirnbach. 
Zu beiden Veranstaltungen freuen
wir uns auf rege Teilnahme. 

Das Vorstandsteam

PENSIONÄRVEREIN

Kaffeenachmittag
Quirnbach. Unser nächster Kaf-
feenachmittag findet am 13.05.
2019, um 15.00 Uhr, im Gasthaus
„Helle Wertschaft“ statt.

Machen 
Ihrer Werbung

Druck:
Anzeigen im 

Das LAND und seine LEUTE
im

REHWEILER

Rehweiler 
im SWR Fernsehen
Sendung „Hierzuland“ 
zeigt am 19. Mai ein Porträt
der Quirnbacher Straße 

Rehweiler. Schon seit mehreren
Jahren sendet das SWR Fernsehen
in der Reihe „Hierzuland“ liebevolle
Ortsporträts. Der Beitrag über die
Quirnbacher Straße in Rehweiler
wird am Sonntag, 19.05., ab 18:05
Uhr gezeigt.
Rehweiler liegt in der Westpfalz,
zwischen Kaiserslautern und Kusel,
direkt am Glan-Blies-Radweg. Der
Ortsname Rehweiler zeigt, dass das
Dorf nicht groß ist: 455 Menschen
leben dort und je nach Jahreszeit
auch ein paar Störche. Durch den
Ort fließt der Glan. Früher gab es
hier viele Bauernhöfe, kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg waren es
48. Ein Bistro und eine Eisdiele ver-
wöhnen die Menschen in Rehweiler.
In den Ort kommt man zum Beispiel
über die Quirnbacher Straße. 
Wer in die Quirnbacher Straße ein-
biegt, sieht nichts Auffälliges: nur
ein paar Häuser stehen hier, auf
350 Metern, und in gerade mal ei-
ner Minute ist man schon durchge-
fahren. Doch wer sich Zeit nimmt,
kann einiges entdecken: eine
Straße voller Leidenschaften! 
Direkt am Anfang lebt eine Familie,
die sich für das Dressurreiten be-
geistert. Die Tochter des Hauses rei-
tet an beinahe jedem Wochenende
auf Turnieren und hat schon viele
Auszeichnungen eingeheimst. Im
Nachbarhaus lebt einer, der schon
seit mehr als 30 Jahren Puppenspie-
ler ist - längst hat er sein Hobby zum
Beruf gemacht. Auch eine Dudel-
sackspielerin hat hier vor Jahren
eine neue Heimat gefunden. Sie
spielt bei den „K-Town Pipes and
Drums“ in Kaiserslautern. Und es
gibt noch eine einzige Familie, die
ihren Milchviehbetrieb seit Genera-
tionen im Vollerwerb bewirtschaf-
tet, mit ihrer ganzen Zeit und viel
Leidenschaft.

LANDFRAUENVEREIN
SAND

Einladung
Schönenberg-Kübelberg. Liebe
Landfrauen, unsere nette Frau Hix
möchte Euch mit sommerlichen Re-
zepten überraschen.
Deshalb heißt das Thema diesmal
kurz und knapp ganz einfach nur
Sommerkochkurs.
Er findet wie immer im Bürgerhaus
in Sand am Dienstag, den 21. Mai
2019 um 18.30 Uhr statt.

Euer zahlreiches Erscheinen ist ge-
wünscht. Auf Euer Kommen freut
sich die Vorstandschaft.

SCHÖNENBERG-
KÜBELBERG



Genossenschafts-
versammlung  
am 26. April 2019
Bei der Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft
Schönenberg-Kübelberg wurde beschlossen, den Reinertrag der
Jagdpacht für das Jagdjahr 2018 der Ortsgemeinde Schönenberg-
Kübelberg für den Feldwegebau zur Verfügung zu stellen.

Für das abgelaufene Jagdjahr 2018 wurde dem Jagdvorstand und
dem Geschäftsführer nach Vorlage und Prüfung des Geschäftsbe-
richts, bei Enthaltung der Betroffenen, Entlastung erteilt.
Für die Jagdjahre 2020 bis 2025 wurde folgender neuer Jagdvor-
stand gewählt:

1. Jagdvorsteher Josef Weis
2. 1. Beisitzerin Maria Rubly
3. 2. Beisitzer Bernhard Mayer
4. Stellv. Beisitzer: Alois Mohrbacher und Jürgen Sprau

Zu Kassenrevisoren wurden gewählt: Michael Wilhelm und Daniel
Sulzmann.

Die Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung liegt in
der Zeit vom 13.Mai bis einschließlich 29.Mai2019 bei Jagdvorste-
her Josef Weis zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme
durch die Jagdgenossen öffentlich aus.

gez. Josef Weis, Jagdvorsteher

VDK-ORTSVERBAND

Schönenberg-Kübelberg. Der Kaf-
feenachmittag findet im Schützen-
haus in Schönenberg am 11.05.
2019 um 15.00 Uhr statt.

Alle Frauen des VdK Ortsverbandes
als Mitglieder und auch Nichtmit-
glieder sind recht herzlich eingela-

den. Es wird durch die Polizei Kai-
serslautern über das Thema Enkel-
trickbetrug am Telefon und Haus -
türgeschäftsbetrug referiert und in-
formiert.

Anmeldungen bitte unter
conny_schuck@yahoo.de

Kaffeenachmittag

STEINBACH

Internationaler Museumstag 
im Jüdischen Museum am 19. Mai 2019

Leben aufmerksam zu machen. Seit
dem Jahr 2000 sind die Menschen
an diesem Tag eingeladen, die viel-
fältigen Angebote der Museen, von
denen es in Deutschland rund
6.500 gibt, wahrzunehmen und per-
sönlich kennen zu lernen. 

Steckbrief: Jüdisches Museum in
Steinbach am Glan
Das Museum in Steinbach am Glan
befindet sich in der Ortsmitte in der
Lindenstraße 4, neben dem histori-
schen Glockenturm. Das Museum

dokumentiert die Geschichte der Ju-
den in Steinbach und in der Region.
Im Museum selbst sind Schautafeln
angebracht, die durch die Ge-
schichte der ehemaligen jüdischen
Kultusgemeinde von Steinbach und
Umgebung führen sowie auf das
schlimme Schicksal und die Verfol-
gung der jüdischen Menschen
während der Naziherrschaft hinwei-
sen. In Vitrinen sind Exponate aus-
gestellt, die zu religiösen Ritualen
benutzt wurden und das Leben in
jüdischen Familien spiegeln. 

Interessanter Besuch 
im Museum

Herr Dr. Schütz überreichte mir ei-
nen in Leder gebunden Bildband der
ehemaligen Grube Maria.

In einem sehr interessanten Ge-
spräch wurde der Ursprung des Bild-
bandes deutlich. Der Vater von Dr.
Schütz war technischer Direktor der
Kammgarnspinnerei Kaiserslautern
und war in dieser Funktion von 1951
bis 1953 verantwortlich für die Gru-
be. Dieser erhielt den Bildband zu
Weihnachten 1953 überreicht.

Ich möchte Herrn Dr. Schütz für die
Übergabe des Bildbandes mit sehr
interessant, teilweise unbekannten
Bildern und Karten rechtherzlich
danken.

Ihr Ortsbürgermeister
Jörg Fehrentz

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 16.05.2019, um 19:00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal der Kindertagestätte „Nimmerland“, Hauptstraße 61,
66909 Steinbach am Glan eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Steinbach am Glan statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
2. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2016 der Ortsgemeinde Steinbach am Glan sowie Ent-
lastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der
Ortsgemeinde Steinbach am Glan und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe Rechenschaftsbericht
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung

3. Dorferneuerung;
Beantragung von Fördermitteln für die Fortschreibung des Dorf-
erneuerungskonzeptes sowie für die Beratungsleistungen für
Private

4. Auftragsvergabe der Malerarbeiten in der Friedhofshalle
5. Informationen

Steinbach am Glan, den 30. April 2019 
gez. Jörg Fehrentz
-Ortsbürgermeister -

Steinbach am Glan. Auch das Jüdi-
sche Museum Steinbach am Glan
ist beim diesjährigen Internationa-
len Museumstag, der am Sonntag,
dem 19. Mai 2019, begangen wird,
mit dabei.

An diesem Tag ist das Museum von
14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Außerdem sind Führungen zum jü-
dischen Friedhof sowie durch den
Ortskern mit der ehemaligen Syna-
goge und dem Geburtshaus des Be-
gründers der westpfälzischen Dia-
mantindustrie, Isidor Triefus, der
ehemaligen jüdischen Schule und
dem jüdischen Ritualbad (Mikwe)
vorgesehen. Der Besuch des Mu-
seums und die Teilnahme an den
Führungen, die ab fünf Personen
durchgeführt werden, sind eintritts-
frei. Der Heimatverein Steinbach
am Glan und Umgebung e. V. freut
sich auf Ihren Besuch.

Der Internationale Museumstag
wurde 1977 vom Internationalen
Museumsrat ins Leben gerufen. Der
Tag verbindet seitdem die Museen
in der ganzen Welt, um gemeinsam
auf die thematische Vielfalt ihrer Ar-
beit sowie auf ihre Bedeutung für
das kulturelle und gesellschaftliche

Steinbach am Glan. Für Freitag, den
12. April 2019 hatte sich Besuch für
unser Museum angekündigt.

Herr Dr. Erwin Schütz war mit seiner
Frau aus Trostberg im Landkreis
Traunstein (Bayern) angereist.

PENSIONÄRVEREIN

Gemütliches
Beisammensein

Steinbach am Glan. Gemütliches
Beisammensein zum Mutter- und
Vatertagsessen am 14. Mai 2019,
um 14.00 Uhr, im Naturfreunde-
haus Steinbach. 

Zur LIEBE gehören zwei. 
Und manchmal eine ANZEIGE.



Umweltaktionstag 
ein voller Erfolg
Steinbach am Glan. Da wir mit un-
serer Ortsgemeinde an dem ge-
meinsamen Umweltaktionstag der
Verbandsgemeinde nicht teilneh-
men konnten, hatten wir diesen Ak-
tionstag eine Woche später am 13.
April terminiert.
Trotz nasskaltem Wetter, mit teil-
weise Schneegraupeln, fanden sich
16 Personen ein um unsere Gemar-
kung von etlichem Müll zu säubern.
So konnten wir 2 Gruppen mit Fahr-

zeugen bilden um etliche Wege ab-
zugehen.
Nach der Sammelaktion gab es im
Sitzungssaal der Ortsgemeinde ei-
nen kleinen Imbiss zur Stärkung
und man konnte sich nach getaner
Arbeit aufwärmen.
Ich möchte allen Teilnehmer
nochmals rechtherzlich für Ihre Un-
terstützung danken.
Ihr Ortsbürgermeister
Jörg Fehrentz

WAHNWEGEN

Bürgerstammtisch
Wahnwegen. Der nächste Bürgerstammtisch der Ortsgemeinde Wahnwe-
gen findet am 13.05.2019, um 19.30 Uhr, im Schützenhaus statt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Mitmachen 
bei der Dorferneuerung - 
Fragebogen zur Dorfentwicklung in Wahnwegen

Wahnwegen. Seit mehr als 30 Jah-
ren sind wir Dorferneuerungsge-
meinde. In der Vergangenheit konn-
ten bereits verschiedene Projekte
umgesetzt werden. Darauf können
wir stolz sein! 
Wir wollen aber nicht stehen blei-
ben sondern unser Dorf noch weiter
voranbringen und das Ortsentwick-
lungskonzept, das den Orientie-
rungsrahmen für die Entwicklung in
den nächsten Jahren darstellt, wei-
ter entwickeln. 
Dazu ist es wichtig, Ihre Einschät-
zungen, Wünsche und Ideen zu ken-
nen. Ich möchte daher alle Bürge-
rinnen und Bürger, „Alt und Jung“,
ermuntern, sich in die Überlegun-
gen zur Ortsentwicklung für Wahn-
wegen einzubringen. Sollten Sie
über Ihre private Einschätzung hin-
aus, etwa als Mitglied oder Vor-
stand eines Vereines, Anregungen
haben so sind diese ebenfalls will-
kommen. 
Das beauftragte Planungsbüro
WSW & Partner aus Kaiserslautern
hat einen Fragebogen entwickelt, in

dem wichtige Themen der Dorfent-
wicklung angesprochen werden,
aber auch Raum für zusätzliche An-
regungen vorhanden ist. Sollten
Sie, weil z. B. mehrere Personen in
Ihrem Haushalt wohnen, noch zu-
sätzliche Bögen wünschen, erhal-
ten Sie diese beim Ortsbürgermeis -
ter. 
Die ausgefüllten Fragebögen soll-
ten bis spätestens 31. Mai bei Herrn
Bürgermeister Morgenstern  abge-
geben werden. 
Die Ergebnisse werden im Rahmen
einer Einwohnerversammlung, vor-
aussichtlich im Juni (Einladung er-
folgt separat), vorgestellt. In den
anschließenden Monaten werden
Sie immer wieder die Gelegenheit
haben, sich im Rahmen von Arbeits-
gruppen zu verschiedenen Schwer-
punkten der Ortsentwicklung in
Wahnwegen mit Ihrer Ortskenntnis
und Ihren Ideen einzubringen. 
Dorferneuerung lebt vom Mitma-
chen! In diesem Zusammenhang
möchte ich besonders darauf hin-
weisen, dass für Bürgerinnen und

Bürger in Wahnwegen bei größeren
baulichen Maßnahmen im Altortbe-
reich, mit denen eine umfassende
Verbesserung des dörflichen Er-
scheinungsbildes verbunden ist,
die Möglichkeit einer nicht uner-
heblichen Förderung aus Mitteln
der Dorferneuerung besteht. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass ent-
sprechende Beratungen und För-
deranträge vor Beginn der Maßnah-
me erfolgen. Daher sollten sich
Bauwillige, die in nächster Zeit be-
absichtigen, ein älteres Anwesen
im Ortskern von Wahnwegen umzu-
bauen, umzunutzen oder von Grund
auf zu modernisieren, rechtzeitig
mit mir oder unserem Planungsbüro
in Verbindung setzen. 
Ansprechpartner für Fragen und An-
regungen zur Dorfentwicklung in
Wahnwegen: 
Gemeinde Wahnwegen:
Herr Ortsbürgermeister 
Morgenstern: 015126607769
Planungsbüro WSW & Partner:
Kaiserslautern: 
Herr Bökenbrink, Tel.: 0631 3423-0

... weil Erfolg kein Zufall ist !

WALDMOHR

KINDERTAGESSTÄTTE I

Waldmohr. Am 18.04.2019 war ein
ganz besonderer Tag. Wir, die Kin-
der von der Kindertagesstätte I
Waldmohr, feierten Ostern. Schon
Tage zuvor gestalteten wir ein
großes Osternest. Vielleicht wollte
der Osterhase uns ja etwas hinein-
legen? Nachdem wir uns gemein-
sam mit einem Osterfrühstück ge-
stärkt hatten, Lieder und Finger-
spiele gesungen hatten, machten
wir uns bei strahlendem Frühlings-

wetter auf den Weg ins Naherho-
lungsgebiet. Die erste Rast mach-
ten wir auf einer großen Wiese. Und
wirklich…..viele kleine bunte Oster-
eier konnten wir dort finden.

Die Zeit ging so schnell herum und
wir machten uns weiter auf den
Weg. Doch plötzlich, kaum zu glau-
ben, fanden wir unser großes,
selbstgebasteltes  Osternest. Ob et-
was darin war?

Dem Osterhasen auf der Spur

Tatsächlich, für jedes Kind lag eine kleine Überraschung darin.
Glücklich und zufrieden spazierten wir zum Kindergarten zurück.
Danke, lieber Osterhase, wir haben uns sehr über die Überraschung
gefreut.

PFÄLZERWALD-
VEREIN

Rundwanderung
Waldmohr. Am Samstag,den 18.
Mai ist unsere Rundwanderung zum
„Altbreitenfelderhof“ .
Abmarsch um 10.30 Uhr vom Uh-
renhaus Deubel.
Wanderstrecke ca. 6 km, Wander-
führer  M. Panter.
Gastwanderer sind herzlichst will-
kommen.

VFB
WALDMOHR

Weißwurstfrüh-
stück am Muttertag

Waldmohr. Am kommenden Sonn-
tag, den 12.05., lädt der VfB Wald-
mohr ab 10 Uhr zum Frühschoppen.
Es gibt Weißwürste und Brezeln.
Der VfB würde sich über viele Besu-
cher freuen.

„Schon gehört ?“.

„Stand im 
“



Erste Blumenwiese ist angelegt

Die gut vorbereitete und ausgesäte Fläche am 23. April 2019

Stellenausschreibung
Die Gemeindekindertagesstätte „Drei Freunde“ der Ortsgemeinde
Waldmohr sucht zum 01.07.2019

eine/n Erzieher/in (m/w/d)

Die Stelle ist vorerst in Teilzeit zu besetzen mit 29,25 Wochenstun-
den (davon 21 Stunden unbefristet und 8,25 Stunden befristet,
vorläufig bis Sommer 2021) - mit Aussicht auf Stundenerhöhung
und ggfs. Festanstellung.  

Wir erwarten:
- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu
reagieren und ggfs. auch Vertretungsstunden zu übernehmen.
- Des Weiteren erwarten wir Teamfähigkeit, Verantwortungsbewus-
stsein und Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und die Freude am
Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) in Entgeltgruppe S 8a TVÖD-SuE
und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistun-
gen. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 31. Mai
2019 unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die 

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de 

Für Rückfragen steht Ihnen die VG-Verwaltung, Frau Melanie Göd-
del (Tel. 06373 / 504-140) oder die Leiterin der Kindertagesstätte,
Frau Jung (Tel. 06373 / 7536) gerne zur Verfügung. 

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origi-
nale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Waldmohr, 03.05.2019
gez. Dr. Jürgen Schneider
Ortsbürgermeister

KINDERTAGESSTÄTTE DREI  FREUNDE

Einladung 
zum Treffen

Waldmohr. Die offene und nicht
mitgliedschaftlich organsierte un-
abhängige Wählergruppe IMPULS
wird an folgenden Tagen zum Inte -
ressenaustausch und  Kennenler-
nen in folgenden Gemeinden für die
Bürger des Oberen Glantals vor Ort

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 14.05.2019, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses, Rathausstraße 14, 66914 Waldmohr eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Waldmohr statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 12, 13
und 14 - öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
(Hinweis zu TOP 1 - Einwohnerfragestunde
Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes
Fragen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung stellen so-
wie Anregungen und Vorschläge unterbreiten. Wer von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten, die Fra-
gen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei
Ortsbürgermeister Dr. Schneider einzureichen.)

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2019 und 2020
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der
Beteiligung der Einwohner gemäß § 97 I GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan

3. Anbau Kindergarten I;
Ermächtigung zur Auftragsvergabe

4. Städtebauliche Erneuerung, Ländliche Zentren
Modernisierungsmaßnahme

5. Bauangelegenheit
Erteilung des Einvernehmens

6. 1. Teiländerung zum Änderungsplan III zur Neufassung des Be-
bauungsplanes Auf dem Bolsten
a) Behandlung der eingegangen Stellungnahmen gem. §§ 3
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

b) Satzungsbeschluss
7. Aufhebungssatzung zur Ergänzungssatzung Glanstraße
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen nach §§ 3
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

b) Satzungsbeschluss
8. Bebauungsplan In den Erlenwiesen
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen nach §§ 3
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

b) Satzungsbeschluss
9. Änderungsplan VI zur Neufassung mit Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Vor’m Waldschachen
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zur Änderung und Einleitung des Verfahrens

10. Baugebiet Lauersdell
a) Aufstellungsbeschluss
b) Planungsauftrag
c) Erschließungsplanung
d) Beauftragung Bodengutachten

11. Information über Eilentscheidungen

nicht öffentlich
12. Anfrage CDU-Fraktion
13. Grundstücksangelegenheiten
14. Antrag auf Stundung

Waldmohr, den 3. Mai 2019
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider
-Ortsbürgermeister -

Waldmohr. Der OGV Waldmohr hat
auf seiner Streuobstwiese an der
Römerstraße eine artenreiche Wild-
blumenwiese angelegt. Auf einer
Fläche von 200 m2 wurden 50 Arten
von Feld- und Wiesenblumen von
Vereinsmitgliedern ausgesät.
Die Sorten sind speziell für Bienen
und Hummeln.
Mit diesem Pilotprojekt werden er-
sten Erfahrungen für weitere ge-
plante Blumenwiesen gesammelt,
wie z. B. am Tannenweg. 
Vorausgegangen ist ein Vortrag von
einem Experten, am 20. März im
Bürgerhaus von Waldmohr. Zu der
Veranstaltung kamen rund 70
Interessen, um sich über dieses
Thema bzw. um das Projekt in Wald-
mohr zu informieren. 
Blumenwiesen werden immer be-
liebter, werden wichtiger für unsere
Umwelt, vor allen in unseren Wohn-
gebieten und können das Ortsbild
schöner gestalten. Heimische Blu-
mensorten sind ein lebenswichtiger
Tummelplatz für Schmetterlinge,
Bienen, Hummeln und viele andere
Insekten.

Fahrt zur Bundesgartenschau
Wir fahren mit einem modernen Rei-
sebus zur Bundesgartenschau nach
Heilbronn.
• Mittwoch,  26. Juni 2019
• Abfahrt 8.30 Uhr Waldmohr - Orts-
mitte

• Rückfahrt 17 Uhr Heilbronn
www.buga2019.de
Fahrpreis mit Eintritt 36 Euro (Son-
derpreis)
Nichtmitglieder sind ebenfalls herz-
lich eingeladen.
Mail:  ogv-waldmohr@gmx.de oder
Tel. 06373-209514

Wir freuen uns 
auf neue Mitglieder
Wer in unserem aktiven Verein Mit-
glied werden möchte ist herzlich
willkommen.
Wir engagieren uns für den aktiven
Umweltschutz in unserem Ort und
der Umgebung.
Neben den fachlichen Themen ist
uns das gesellschaftliche Zusam-
menleben sehr wichtig.
Ein geringer Jahresbeitrag mit Versi-
cherungsschutz und viele Aktivitä-
ten sind unsere Stärken. 

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter
www.gartenbauverein-waldmohr.
de
Mail:  
ogv-waldmohr@gmx.de oder 
Tel. 06373-209514

sein:
10.05.2019
Wasgau Breitenbach, 16 - 19 Uhr
11.05.2019
Schönenberg-Kübelberg gegenüber
Wasgau,  9 - 13  Uhr
17.05.2019
CAP-Markt Brücken, 16-19 Uhr
18.05.2019
Feuerwache Glan-Münchweiler,  9 -
13 Uhr
24.05.2019
Netto Herschweiler-Pettersheim,
16-18 Uhr
25.05.2019
Marktplatz Waldmohr,  9-12 Uhr

Machen 
Ihrer Werbung

Druck:
Anzeigen im 



Jubiläumskonzert
am Samstag, dem 11.05.2019 um 20.00 Uhr 
in der Kulturhalle Waldmohr mit dem Pianisten Stephan Schappé 

Waldmohr. Dass die Übergänge
zwischen der so genannten Unter-
haltungs- und Ernsten Musik
fließend sein können, bewies
Stephan Schappé dem begeisterten
Waldmohrer Publikum schon meh-
rere Male. Für das Jubiläumskonzert
(10. Klavierabend in Folge) am
Samstag, dem 11. Mai 2019 hat
sich der Homburger Pianist etwas
ganz Besonders ausgedacht: Dies-
mal wird Stephan Schappé zuerst
das Klavierstück spielen und da-
nach etwas zum Komponisten und
dessen Komposition erzählen. So-
mit hat der Zuhörer die Möglichkeit
ganz unvoreingenommen zu-
zuhören und - wenn er möchte -
kann er raten, wer wohl der Kompo-
nist sein könnte. Dies wird be-
stimmt sehr spannend werden. Der
erfahrene Pianist und Diplom-Kla-
vierpädagoge Stephan Schappé er-
teilt auch Klavierunterricht für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene.

Bei seinen Schülern testete Schap -
pé das Erraten der Komponisten
und stellte fest, dass ihnen das viel
Spaß machte. Meistens lagen sie im
Musikstil richtig, manchmal errie-
ten sie auch den Komponisten. Dar-

aufhin war die Freude riesig. 

Lassen Sie sich also diesen einzig-
artigen Klavierabend mit Stephan
Schappé, der wie immer selbst
durch das Programm führen wird,
nicht entgehen. 

Karten (VVK: 12 Euro / erm. 9 Euro)
gibt es unter 
www.ticket-regional.de 

Kartentelefon: 0651-9790777
oder in der Gemeindebücherei
Waldmohr, Saarpfalzstr. 12 (Tel.
06373-7605) 
oder bei Kleeblatt Buch & Natur,
Rathausstr. 33 (Tel. 06373-891235)

Kontakt Stephan Schappé:
Tel. 06841 - 79732
Mobil: 0178 2019051
Mail: em_schappe@yahoo.de 

KIRCHLICHE MELDUNGEN

 Gottesdienste und 
Veranstaltungen
Gottesdienste

Donnerstag, 9. Mai
Friedensgottesdienst zum Europa-
tag mit Liturgischem Sinkreis in
Herschweiler-P. 19.30 Uhr

Freitag, 10. Mai
Mahlfeier
Herschweiler-Pettersheim 19.30
Uhr

Sonntag, 12. Januar
Langenbach mit Abendmahl 9.00
Uhr
Krottelbach 9.00 Uhr
Ohmbach 10.00 Uhr
Herschweiler-Pettersheim mit
Abendmahl 10.00 Uhr

Frühgebet
dienstags um 6.30 Uhr in Hersch -
weiler-Pettersheim

Abendgebet (Komplet)
sonntags um 21.30 Uhr in Ohm-
bach

Kindergottesdienste
in Herschweiler-Pettersheim sonn -
täglich um 10 Uhr im Jugendheim
in Ohmbach 14-tägig um 10 Uhr im
Gemeindehaus

Termine

Lauftreff
Am 8. Mai um 18 Uhr mit Treffpunkt
am Jugendheim In Herschweiler-
Pettersheim. Nähere Infos bei Hans
Jürgen von Blohn

Vorankündigung: 
Urlaubsvertretung im Pfarramt
Von 10. bis 18. Mai bin ich in Ur-
laub, in dieser Zeit ist das Pfarramt
unbesetzt.
Die Vertretung bei Sterbefällen
übernimmt Pfrn. Sabine Schwenk-
Vilov aus Altenkirchen. Sie ist er-
reichbar unter Tel. 06386 / 218 und
per Mail
pfarramt.altenkirchen@evkirche-
pfalz.de, 
die Lektoren übernehmen die Gott-
esdienste.
Allen ein dickes Dankeschön! Pfr.
Robin Braun

Präparanden-/ 
Konfirmandenunterricht
dienstags, 15.00 Uhr im Jugendheim

Jungschartreffen
Für Jungen im Alter von 7 bis 12 Jah-
ren, freitags, 16.30 - 18 Uhr im Ju-
gendheim Herschweiler-Pettersheim

Mosaik
Der Jugendtreff für 13 - 18-Jährige,
mittwochs, 19 Uhr im Jugendheim in

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDE

HERSCHWEILER-
PETTERSHEIM

Herschweiler-Pettersheim, Infos bei
Simeon Kloft, 0151-41234056

Rasselbande
für Kinder im Vorkindergartenalter
mit Eltern mittwochs, 9.30 bis 11.30
Uhr im Jugendheim in
Herschweiler-Pettersheim,Kontakt:
Tanja Hollinger, 0 63 84 – 925798

Girls Club
Für Mädchen im Alter von 7-12, je-
weils zweiten Samstag im Monat,
10.00 bis 14.30 Uhr im Jugendheim
Herschweiler-Pettersheim

Gemeinsamer Nachmittag
für alle zwischen 0 - 99, jeden zwei-
ten Sonntag im Monat, 15.30 Uhr im
Jugendheim Herschweiler-Petters-
heim

Männerrunde
Monatlich donnerstags, 19.30 Uhr
im Jugendheim Herschweiler-Pet-
tersheim
Kontakt: Leonhard Müller, 0 63 86-
53 34

Liturgischer Singkreis
Probe monatlich am ersten Diens-
tag, 20.00 Uhr im Jugendheim

www.kirche-hp.de
https://twitter.com/kirche_hp
https://www.facebook.com/
KircheHP
Pfarrer R. Braun, Tel.: 0 63 84 - 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de

Sprechzeiten: 
Mittwoch: 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag und Freitag:
09.00 - 11.00 Uhr,
Montag nur bei Sterbefällen per
Handy (Ansage AB)

„Mach’ ich heute aber 
EINDRUCK,“

sagte die FARBANZEIGE.

PROT.  
K IRCHENGEMEINDEN

BREITENBACH,  
DUNZWEILER UND

WALDMOHR

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Breitenbach
Sonntag, 12.05.
10.30 Uhr Gottesdienst

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstags v. 09.30 - 12.00 Uhr
oder unter Telefonnummer
06386/330

Waldmohr
Sonntag, 12.05.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen
und anschließendem Kirchenkaffee

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags
14.30 bis 18.00 Uhr

Saarpfalzstr. 16a, 66914 Waldmohr
Tel. 06373/9312



PROT.  PFARREI
AM POTZBERG

Gottesdienste und 
Veranstaltungen
Gottesdienste

Samstag, 11. Mai
18.00 Uhr Gottesdienst in Mühlbach

Sonntag, 12. Mai
09.00 Uhr Gottesdienst in Gimsbach
10.15 Uhr Gottesdienst in Neunkir-
chen am Potzberg

Offene Kirche in Gimsbach
Von Anfang Mai bis Ende September
wird an den Gottesdienst-Wochenen-
den wieder die Kirche für Besucher
geöffnet.
Nächster Termin 11./12.05.2019

Am Sonntag, 19.05.2019 findet um
10.00 Uhr ein Gottesdienst im Grü-
nen im Hof Martiné statt.

PROT.KIRCHEN-
GEMEINDEN 
HÜFFLER

UND QUIRNBACH

Gottesdienste
Dienstag, 11.06.2019
9- ca. 21 Uhr, ab/bis Dorfmitte Quirn-
bach: Gemeindeausflug der beiden
Kirchengemeinden Quirnbach und
Hüffler nach Speyer. Kosten pro Per-
son: 28 Euro; im Preis inbegriffen:
Busfahrt, Stadtführung Speyer &
Schiffsrundfahrt. 

Anmeldung bei Gemeindediakonin
Lang unter 0176/22524016.

PROT. KIRCHEN-
GEMEINDE GLAN-
MÜNCHWEILER/
DIETSCHWEILER

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Gottesdienste

Sonntag, 12.05.2019
10.00 Uhr Prot. Kirche Glan-Münch-
weiler, Interaktiver Familiengottes-
dienst mit Taufen und musikali-
scher Beteiligung der Kindergottes-
dienstkinder Glan-Münchweiler

Veranstaltungen:

Mittwoch, 15.05.2019
15.00 Uhr Bürgerhaus Börsborn,
Kaffeenachmittag des Frauenkrei-
ses Börsborn

Kontakt:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470
Email: pfarramt.glan.muenchwei-
ler@evkirchepfalz.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDEN

ALTENKIRCHEN
UND BRÜCKEN

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Gottesdienste

Sonntag, 12.05.
Brücken 09:00 Uhr Gottesdienst 

Altenkirchen 10:00 Uhr Gottes-
dienst

Gemeindeveranstaltungen:

Freitag, 10.05.
Altenkirchen 19:00 Uhr Männer-
kochgruppe im Jugendheim (OG)

Dienstag, 14.05.
Altenkirchen 10:00 - 11:30 Uhr rab-
belgruppe „Schnullergang“ im  Ju-
gendheim (UG). 
Für Kinder, die 2018 und 2019 ge-
boren wurden.

Donnerstag, 16.05.
Altenkirchen  19:00  - 20:30 Uhr Kir-
chenchor im Jugendheim (UG)

Protestantisches Pfarramt
Altenkirchen
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218

Mail: pfarramt.altenkirchen@evkir-
chepfalz.de

http://www.pfarrei-altenkirchen.de

Facebook: www.facebook.com/
Prot.PfarreiAltenkirchen

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Donnerstag, 9.5.2019
14:00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal

Sonntag, 12.5.2019
09:00 UhrGottesdienst

Montag, 13.5.2019
10:00 UhrKrabbeltreff im Ev. Kin-
dergarten für Kinder bis 24 Monate
mit ihren Eltern
19:30 UhrKirchenchor in Miesau

Dienstag, 14.5.2019
16:30 UhrPräparandenstunde im
Gemeindeaal

Mittwoch, 15.5.2019
14:30 UhrFrauenbund im Gemein-
desaal mit dem Thema „Macht und
Ohnmacht - wie gehen wir damit
um?“ Herzliche Einladung dazu.

Donnerstag, 16.5.2019
14:00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal

PROT.
KIRCHENGEMEINDE

GRIES

Donnerstag, 16. Mai:
17.00 UhrBrücken Rosenkranzan-
dacht
17.30 UhrBrücken Messfeier
18.00 UhrWaldziegelhütte Maian-
dacht (gestaltet von den Frauen)

Kuchenspenden 
für den Hungermarsch
Für einen gemütlichen Abschluss
des Hungermarsches in Ohmbach
bei Kaffee und Kuchen benötigen
wir Ihre Hilfe. Bitte melden Sie sich
im Pfarramt in Kübelberg, wenn Sie
einen Kuchen spenden möchten.
Die Kuchenspenden können dann
am Sonntag, 19. Mai vor der Messe
abgegeben werden. Vielen Dank im
Voraus!

Konzert mit dem Taizéchor
Der Taizéchor wirkt mit beim Kon-
zert der Kolping-Singers am Sams-
tag, 11. Mai 2019 um 19.30 Uhr in
der katholischen Kirche St. Johan-
nes Obermohr. Herzliche Einla-
dung!

Seniorentreffen Brücken
Nächste Treffen am Donnerstag, 23.
Mai 2019 um 15 Uhr im Pfarrheim.

So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 
66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kue-
belberg@bistum-speyer.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag von 10.00
bis 12.00 Uhr
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Homepage: www.pfarrei-schoenen-
berg-kuebelberg.de
Die Kontaktstellen in Breitenbach,
Brücken, Elschbach und Waldmohr 
sind nur nach telefonischer Verein-
barung unter Tel. 06373/3720
geöffnet.

das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Admini-
strator, Tel. 06373/3720 o. 0151/
14879755, E-Mail: michael.kapol-
ka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Ko-
operator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-
speyer.de

Gemeindereferentin 
Christine Pappon, 
Tel. 06373/8290422 oder
0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-
speyer.de

KATH.  PFARREI
HL .CHRISTOPHORUS 

SCHÖNENBERG-
KÜBELBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Gottesdienste

Donnerstag, 09. Mai:
17.00 UhrBrücken Rosenkranzan-
dacht
17.30 UhrBrücken Messfeier
18.30 UhrWaldmohr Messfeier

Freitag, 10. Mai:
18.00 UhrSchmittweiler Messfeier
18.30 UhrBreitenbach Messfeier

Samstag, 11. Mai:
17.00 Uhr Elschbach Vorabend-
messe
18.30 Uhr Waldmohr Vorabend-
messe
18.30 Uhr Brücken Vorabendmesse

Sonntag, 12. Mai:
09.00 UhrOhmbach Messfeier
10.30 UhrKübelberg Messfeier
10.30 UhrBreitenbach Messfeier
mit den Kommunionjubilaren

Dienstag, 14. Mai:
09.00 UhrWaldziegelhütte  Mes-
sfeier

Mittwoch, 15. Mai:
08.30 UhrKübelberg Messfeier
18.30 UhrDunzweiler Messfeier

PROT.
KIRCHENGEMEINDEN

HÜFFLER UND
QUIRNBACH

Gottesdienste
Samstag den 11. 05.2019 Stein-
bach 18.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag den 12.05.2019 Wahnwe-
gen 09.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag den 12.05.2019 Quirn-
bach 10.15 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste und 
Veranstaltungen

Donnerstag, 09.05.
08.00 Uhr Mittlere Generation:
Überraschung - Abfahrt am Gemein-
dehaus

Sonntag, 12.05.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen,
zeitgleich ist Kindergottesdienst

Dienstag, 14.05.
19.45 Uhr Kirchenchorprobe im Ge-
meindehaus

Donnerstag, 16.05.
17.30 -19.00 Uhr Jungentreff
Wenn Du zwischen 7 und 12 Jahren
bist und Lust auf Spiel, Spaß und
Aktion hast, dann komm einfach im
Gemeindehaus - Jugendraum - vor-
bei!

Es freuen sich auf Dich: Jörg & Tom!
Prot. Pfarramt, Tel. 06373/3256
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@
evkirchepfalz.de 

Büro-Öffnungszeiten:
Dienstags  und Donnerstags: 
09.00 - 12.00 Uhr,
sowie Donnerstags 15.30 - 17.00 Uhr

PROT.
KIRCHENGEMEINDE 
SCHÖNENBERG-
KÜBELBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Sonntag, 12.05.2019
10.00 Uhr Gottesdienst mit Jürgen
Kizler
Thema: Wie sprechen wir über

EVANGELISCHE
CHRISTUSGEMEINDE

Öffnungszeiten:
Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist im-
mer zu sprechen. 
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8
Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8
Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

Tel. 06372-1456, Telefax 50352 
http://www.evpfalz.de/gemein-
den/miesau, 
eMail: 
prot.pfarramt.miesau@t-online.de 

Schwierigkeiten in unserem Leben?

Kinder- und Jugendprogramm:
Donnerstags: 
„Coole Kids“ (Jungen und Mädchen
zwischen 6-12 Jahren) 16.00 - 17.00
Uhr bleibt unverändert.

Freitags:
Teenkreis JuMeC (Jungen und
Mädchen ab 11 Jahre) 
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dienstags:
Teenchor: 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr
Erwachsenenchor: ab 18.45 Uhr

Weitere Infos: 
www.ec-gemeinde.de. 

Gemeinde pas tor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg, 
Tel. 06373/ 8290149. 
Markus Haack, Gemeindereferent,
Mobil 0179/5300158

Eigenheim gesucht ?



KATH. PFARREI HL. REMIGIUS 
FÜR HÜFFLER, KUSEL, GLAN-MÜNCHWEILER,

NANZDIETSCHWEILER

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Donnerstag, 09.05.      
Glan-Münchweiler 18.00 Uhr Mai-
andacht - im Pfarrheim
Kusel 18.00 Uhr Maiandacht

Freitag, 10.05.
Kusel 09.00 Hl. Messe 
Nanzdietschweiler  09.00 Hl. Messe 
Ulmet 18.00 Uhr Maiandacht
18.30 Uhr Hl. Messe 

Samstag,  11.05.       
Hüffler 17.30 Rosenkranz 
18.00 Vorabendmesse 
Glan-Münchweiler  18.00 Vora-
bendmesse 

Sonntag, 12.05.
Hoof  09.00 Amt
Remigiusberg 09.00 Uhr Amt 
Reichenbach-Steegen 10.30 Amt
Nanzdietschweiler  10.30 Dankamt
der Erstkommunionkinder
18.00 Uhr Maiandacht und Prozes-
sion zum Kreuz 
Rammelsbach  10.30 Uhr Amt

Dienstag, 14.05.       
Glan-Münchweiler  09.00 Hl. Messe
- im Pfarrheim 
Remigiusberg 18.00 Maiandacht
18.30 Hl. Messe 

Mittwoch,  15.05.
Kusel  09.00 Hl. Messe 
Nanzdietschweiler 18.00 Maian-
dacht
18.30 Hl. Messe 

Donnerstag,   16.05.
Glan-Münchweiler 10.00 Uhr Hl.
Messe - im Marienhof
18.30 Uhr Lobpreisabend - im Pfarr-
heim
Kusel 18.00 Uhr Maiandacht
Föckelberg (DGH) 18.00 Uhr Maian-
dacht
18.30 Uhr Hl. Messe

Trauercafè
Eingeladen sind Alle, die auf Ihrem
Lebensweg nach Möglichkeiten su-
chen, um mit der Trauer zu leben.

Wir treffen uns immer:
Am 1. Montag im Monat von 16.00
bis 18.00 Uhr Im Pfarrheim St. Ägidi-
us, Lehnstr. 12 in Kusel Ansprech-
partner sind:
Die Seelsorger der Pfarrei Hl. Remigi-
us T: 06381/2147 und Psych. Berate-
rin Frau Christel Wolf, Tel:
06381/429340.

Katholisches Pfarramt 
Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstraße 12 in 66869
Kusel, Kontakt: Tel: 06381/2147,
Fax: 06381/47416, Email: 
Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der

Öffnungszeiten
des Pfarrbüros:
Montag-Freitag 
von 9.00 - 12.00 Uhr

Pfarrer Rudolf Schlenkrich
Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Pastoralassistentin Katja Kirsch
Gemeindereferent Michael Huber

AKTUELLES VOM SPORT

SG SAND/KÜBELBERG

Ergebnisse
TuS Bedesbach-Patersbach II 
- SG Sand/Kübelberg  0-0
Die zahlreichen Zuschauer sahen
ein sehr gutes Spitzenspiel dem
letztendlich nur eines fehlte - und
daß waren Tore…

Die bittere Niederlage der letzten
Woche in Gries hatte unser Team
gut weggesteckt, jeder einzelne
Spieler hatte sich voll reingehauen
um beim souveränen Tabellenfüh-
rer etwas mitnehmen zu können.
Am Ende wurde es 1 Punkt, der aber
im Kampf um den Aufstiegsplatz 2
noch ganz wichtig sein kann.

Allerdings muß sich die Punktetei-
lung für BePa II aufgrund des Spiel-
verlaufs eher schmeichelhaft ange-
fühlt haben, denn die SG hatte
mehr vom Spiel und mit etwas
Glück hätte sie sich diese tolle Leis -
tung am Ende bei 2 vergebenen
Großchancen noch vergolden kön-
nen. Durch den klaren Heimsieg von
Schrollbach teilt man sich nun den

2. Tabellenplatz Punktgleich mit 56
Zählern mit der SpVgg.

TuS Bedesbach-Patersbach (Res.)
- SG Sand/Kübelberg (Res.) 5-1 

(3-0)
Unsere Reserve verspielte ihre
Meis terschaftsträume und ging mit
5-1 baden. Das Ehrentor für die SG
Reserve erzielte Timo Kümmel beim
Stand von 5-0 in der 67. Minute.

SG Sand/Kübelberg - SV Hefers-
weiler   7-0 (3-0)
Unsere Mannschaft übernahm so-
fort die Spielkontrolle und be-
herrschte den SV Hefersweiler nach
belieben. In der 17. Minute knallte
es auch zum ersten mal im Gehäuse
der Gäste, T. Kirsch konnte sich frei-
stehend vor dem Gästekeeper die
Ecke aussuchen und brachte unsere
Farben auf die Siegerstraße. Inner-
halb einer weiteren viertel Stunde
erhöhten F. Gries (21.) und D. Cuccu
(33.) auf 3-0 und sorgten somit
schon früh für eine Vorentschei-
dung. Bis zur Pause bleibt noch zu
erwähnen daß sich ein Spieler des

TUS BÖRSBORN

Rötelsteinpfad 
ein tolles Naturerlebnis
12 Pilger begaben sich am 1. Mai
2019 auf den Rödelsteinpfad bei
Oberthal-Güdesweiler. Wieder ein-
mal hatte es das Wetter gut mit den
TuS-Wanderern gemeint. So war es
bei den sommerlichen Temperatu-
ren ganz angenehm, dass die Wan-
derstrecke durch zahlreiche hoch
bestandene Waldpassagen ging. Es
gab aber auch viele Aussichtspunk-
te, die Blicke in das St. Wendeler
Land erlaubten. Dort wo die junge
Nahe fließt und nicht unweit von der
Quelle der Blies konnte eine faszi-
nierende Flora und Fauna durch-
streift werden. Idyllische Weiheran-
lagen, Streuobstwiesen und maleri-

sche Landschaften säumten den
Weg. Erklärungen auf den Rötel-
stein, ein stark eisenoxidhaltiger
roter Ton, der früher zur Malerei be-
nutzt wurde, sind anschaulich dar-
gestellt. Die katholisch geprägte
Region ist durch zahlreiche Gebäu-
de und religiöse Symbolik geprägt. 
Nach ca. 5 Stunden hatte die gut ge-
launte Wandergruppe die anstren-
gende Wanderung mit knapp 15 km
und 560 hm geschafft.
Ankündigung: Die nächste Wande-
rung findet am 30. Mai 2019 (Chris -
ti Himmelfahrt/„Vatertag“) statt. Es
geht auf den Preußensteig bei Ku-
sel.

Termine
und Ergebnisse

US Youth Soccer Europe - SG
Sand/Kübelberg 2:9 (0:6)
Eine gute Einstellung und hohe Kon-
zentration lies die SG in den ersten
10 Min. bereits 3x jubeln. Mit dem
0:3 im Rücken hing das Spiel in der
Folge etwas durch, um dann in der
Schlussviertelstunde wieder Fahrt
aufzunehmen. Noch weitere 3 Tref-
fer gelangen unserer Elf bis zur Pau-
se zum 0:6 Halbzeitstand. Die Tore
im guten ersten Durchgang erziel-
ten M. Binder (7.), 2x F. Gries
(8./38.), 2x T. Kirsch (10./32.) und
Ch. Liberti (35.). Die 2. Hälfte verlief
aus Sicht unseres Teams enttäu-
schend. Weil man die Zügel zu sehr
schleifen ließ, kamen die US Boys
gleich nach Wiederanpfiff durch
Calloway auf 2:6 heran (47./49.).
Nach ein paar kleineren Korrektu-
ren in der taktischen Ausrichtung
durch Trainer D. Göddel, der dies-
mal von der Seitenline aus coachte,
besann sich die Mannschaft wieder
und T. Kirsch (53.), J. Balzer (63.)
und M. Thiel (86.) trafen noch zum
2:9 Endstand.

Nächstes Spiel:
So., 12.05.2019
SG Odenb./Ginsw./Cronenb. um 15
Uhr.

SVH nach einem üblen Tritt die rote
Karte abholte (42.). Sofort nach
Wiederanpfiff war es M. Binder der
mit seinem schwächeren linken Fuß
das 4-0 beisteuerte (47.). Die chan-
cenlosen Gäste hatten während des
gesamten Spiels keine Chance und
gewährten nun in regelmäßigen Ab-
ständen noch 3 weitere Treffer. So
konnte F. Gries in der 53. Und 71.
Minute noch einen Doppelpack
schnüren bevor M. Frisch aus ca.
22m mit einem fulminanten Frei-
stoß in den Winkel den 7-0 End-
stand erzielte (78.). Kurz vor dem
Abpfiff erhielt noch ein weiterer
Spieler des SVH „Rot“, als er nach
einer Grätsche in Kungfu Manier um
ein Haar unseren Spieler hätte böse
verletzen können.

TUS
GLAN-MÜNCHWEILER

Einladung Jahres-
hauptversammlung

Der Förderverein Fußball TUS Glan
Münchweiler e.V. lädt alle Mitglie-
der am Freitag, den 17. Mai 2019
um 19 Uhr ins Sportheim Glan-
Münch weiler zur Jahreshauptver-
sammlung ein.

Tagesordnungspunkte:
1) Begrüßung
2) Bericht des Vorstandes
3) Bericht des Kassenwartes
4) Bericht der Kassenprüfer
5) Entlastung des Vorstandes
6) Planung Aktionen 2017
7) Verschiedenes

SV HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

Der Sportverein Herschweiler-Pet-
tersheim weist darauf hin, dass das
neue Sportheim ab sofort jeden
Montag von 15.00 Uhr  bis 18.00
Uhr sowie donnerstags ab 18.00
Uhr geöffnet ist. Der Verein würde
sich freuen, wenn recht viele Gäste
das Angebot nutzen würden, sei es
für Schafkopfpartien, für Stamm -
tische oder einfach nur zum Plau-
dern in geselliger Runde.
Auch die Fußballwochenenden kön-
nen von den Experten am Folge-
montag im Sportheim nochmals
durchdiskutiert werden. Gerne will-
kommen beim „HSV“ sind auch
Wanderer und Spaziergänger,
selbstverständlich auch aus Nach-
barorten. Darüberhinaus ist das
Sportheim auch zu den Spielen der
Aktiven und der Jugendmannschaf-

ten sowie der Dartmannschaften für
jedermann geöffnet (Spielplan sie-
he unter www.sv-hp.de) sowie an
den Trainingseinheiten der aktiven
Fußballer. Hier wird ergänzend -
insbesondere zur neuen Saison -
noch ein 4-Wochenplan veröffent-
licht, aus dem die  genauen Tage
und  Öffnungszeiten hervorgehen.

Öffnungszeiten
des neuen Sportheims

SCHACHCLUB
OHMBACH

Trainingszeiten
Freitags
Anfänger und Jugendliche 17.30 -
19.00 Uhr
Aktive 20.00 - 23.00 Uhr



Mit den verschiedenen Sportarten
aus der Leichtathletik will der TuS
Glan-Münchweiler sein Sportange-
bot erweitern. Angesprochen sind
alle Schülerinnen und Schüler. Die
Übungsstunden finden jeweils
Samstags, erstmals am 4.05.2019,
in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00
Uhr auf der Sportanlage bzw. in der

Turnhalle der Glantalschule in Glan-
Münchweiler statt. Für alle Fragen
rund um die neue Abteilung stehen
die Ansprechpartner Thomas Dahm
(Tel. 06383/5686) und Michael Gil-
les (Tel. 0163/9833171) gerne zur
Verfügung. Weitere Informationen
werden unter www.tusglanmuench -
weiler.de veröffentlicht.

Neue Leichtathletikabteilung TENNISCLUB WALDMOHR

Kalt und Nass
Am vorletzten Sonntag eröffnete
der TCW offiziell die Tennissaison
2019. Leider spielte der Wettergott
in diesem Jahr nicht mit. Bei einstel-
ligen Temperaturen und einer Re-
genwahrscheinlichkeit von 75 -
100% waren die Freiplätze nicht be-
spielbar. Das angekündigte Mixed
Turnier und das freie Spielen muss -
ten leider ausfallen.
Die zahlreichen Gästen ließen sich

ihre gute Laune nicht verderben und
genossen in gemütlicher Runde die
selbstgebackenen Kuchen und Tor-
ten, sowie Weißwürste mit Brez’n
und warmer „Fleschkaes mit
Beckersch-Krautsalat“. Auch hier
wieder ein herzliches Dankeschön
an unsere Gäste und alle Helfer(in-
nen).

www.tc-waldmohr.de

TUS SCHÖNENBERG

Ergebnisse
A-Klasse Kusel-Kaiserslautern -
Saison 2018/2019 - 25. Spieltag
SV Spesbach - TuS Schönenberg
0:3 (0:1)
Endlich, nach nun acht Spielen in
Folge ohne Sieg konnte unsere Elf
die drei Punkte aus Spesbach mit
nach Hause nehmen. Wieder einmal
musste die Startelf verletzungs-
und arbeitsbedingt umgestellt wer-
den. Aber es ist wie in den vergan-
genen Wochen auch so gewesen,
die einen fallen weg, dafür sind an-
dere wieder da, so dass man eine
schlagkräftige Truppe aufbieten
konnte. Von Anpfiff an waren beide
Mannschaften darauf aus, ein Tor
zu erzielen und es boten sich auch
für beide Gelegenheiten. Diese wur-
den entweder vergeben oder von
den Torhütern entschärft. Die
nächs te parallele zeigte sich, dass
jeweils verletzungsbedingt frühzei-
tig gewechselt werden musste und
die Einwechselspieler schon zuvor
auf dem Platz beim Spiel der zwei-
ten Mannschaften standen. Ab Mit-
te der ersten Hälfte wurde aber der
Gast die spielbestimmende Elf. Man
hatte die Ballkontrolle und Spes-
bach versuchte es mit langen Bäl-
len, die meist keinen Abnehmer fan-
den. In der Nachspielzeit der ersten
Halbzeit bekam der Gast dann ei-
nen Foulelfmeter zugesprochen.
Diesen verwandelte David Kuhn im
Nachschuss zur 1:0 Halbzeit-
führung. Nach dem Seitenwechsel
erhöhten die Einheimischen den
Druck. Das Spiel der Gäste wurde
etwas hektisch und man gab zu
schnell den Ball wieder an Spes-
bach ab. Die Gästeabwehr stand
aber stabil und so kam es zu keinen
großen Möglichkeiten. Mitte der
zweiten Halbzeit wurde das Spiel
des TuS wieder ruhiger, man hielt
den Ball wieder ruhiger in den eige-
nen Reihen. In der 77. Spielminute
zeigte der Schiedsrichter, nach
Foulspiel an Erik Scheer, wiederum
auf den Elfmeterpunkt. Diesmal trat
Timo Molter an und versenkte die-
sen zum 2:0. Danach war der Wille
der Gastgeber gebrochen und Kevin
Körbel stellte mit seinem Treffer in
der 81. Minute den 3:0 Endstand
her.

GYMNASTIKVEREIN STEINBACH AM GLAN

Auf der Spur 
des Osterhasen
- wo hat er die Osternester versteckt?

Am Samstag, den 13.04.2019 nah-
men mehrere Steinbacher beim
Osterlauf des Gymnastikvereins
Steinbach am Glan e.V. die Spur
des Osterhasen auf. Morgens gab
es ganz Aprilwetter noch Schnee
und Wind, doch nachmittags durf-
ten sich die Osterläufer an der wär-
menden Sonne über Steinbach er-
freuen. Am Gasthaus zum grünen
Tal nahmen die zahlreichen Läufer
die Spur auf und verfolgten den

Osterhasen zwischen Feldern und
durch den Wald hindurch bis zum
Doggenplatz im alten Wald. Dort
hatte der Osterhase für Groß und
Klein ein Osternest versteckt, wel-
ches nun für jeden Einzelnen zu ent-
decken galt. Nach der erfolgreichen
Suche ging es zurück zum Gasthaus
zum grünen Tal an dem zum Aus-
klang des Tages sich mit Gegrilltem
gestärkt werden konnte. Es war ein
herrlicher Tag!

ASC BUNKERBOYS

Damen des ASC starten erfolg-
reich in die Medenrunde
Mit einem 12:2 Erfolg startete die 1.
Damen-Mannschaft beim Heimspiel
gegen RW Kaiserslautern äußerst
erfolgreich in die Saison. Nach Sie-
gen von Jasmin Stiller, Aline Chri-
stoffel und Malin Ulrich stand es
nach den Einzel 6:2. Beide Doppel
mit Jasmin Stiller und Julie Geyer so-
wie Aline Christoffel und Sarah
Maurer konnten dann noch souver-
än gewonnen werden.
Das 7:7 Unentschieden der Damen
30 beim TC Rheinzabern ist auch als
Erfolg zu werten. Schließlich war es
das erste Spiel in der Pfalzliga und
dies ohne die Nr. 1, Janina Holzhau-
ser, die momentan Tennisnach-
wuchs erwartet. In den Einzeln

punkteten Miriam Huber  und Tanja
Geyer. In den Doppeln gewannen
Natascha Christoffel und Eva Göd-
del. Im zweiten Doppel mussten
sich Miriam Huber und Ute Sander
im Champions-Tiebreak geschlagen
geben.

Weniger erfolgreich waren die Her-
ren. Die Herren 50 gingen nach Ein-
zelsiegen von Roland Sander, Mar-
tin Geyer und Markus Defland ge-
gen die höher eingestuften Gäste
aus Rödersheim-Gronau überra-
schend mit 6:2 in Führung. Auf-
grund des routinierteren Spiels der
Gäste in den Doppeln, konnten die-
se beide Doppel gewinnen und
siegten am Ende noch mit 8:6.
Ebenfalls ein Niederlage gab es für

Termine und Ergebnisse

die 1. Herrenmannschaft, die in die
A-Klasse aufgestiegen war beim TC
Rockenhausen. Sie verlor klar mit
14:0. Dabei schafften es Martin
Geyer im Einzel und Markus Defland
und Fabian Defland in den Champi-
ons Tiebreak.

Beim ersten Auftritt der Spielge-
meinschaft der U15 Mädchen von
Brücken, Schönenberg und Wald-
mohr gab es eine 14:0 Niederlage
gegen den TC Weilerbach.  Trotz-
dem war es schön zu sehen, wie
ambitioniert die Spielerinnen in
ihrem ersten Spiel auftraten und
mit welchem Teamgeist sie an den
Start gingen. Es hatte ihnen sicht-
lich Spaß gemacht und das ist si-
cher zu  Beginn das Wichtigste.



SV KOHLBACHTAL die Anerkennung verweigert, da der
Schiedsrichter zu Unrecht auf Ab-
seits entschied. Alles in allem ein
verdientes Unentschieden, welches
aufgrund der stark verbesserten
Halbzeit in Ordnung geht.

Ergebnisse
SV Kohlbachtal II - SG Bruch -
mühlbach/Miesau II 0:1
Im Nachholspiel am Karsamstag
mussten sich die Kohlbachtaler der
SG Bruchmühlbach/Miesau nach
langem Kampf mit 0:1 geschlagen
geben. In der ersten Hälfte hielt der
SVK gegen technisch und spiele-
risch versierte Gäste gut mit und
konnte sich sogar ein kleines Chan-
cenplus herausarbeiten. Dennoch
ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wurden die
Hausherren allerdings auf dem
falschen Fuß erwischt, als ein
Bruchmühlbacher Stürmer, nach zu-
vor jedoch durchaus ahndungswür-
diger Ballmitnahme mit dem Arm,
die Gäste mit einem Schuss ins lan-
ge Eck in Führung brachte. Von die-
sem Rückschlag zeigten sich die
Kohlbachtaler wenig beeindruckt,
spielten weiter nach vorne und erar-
beiteten sich einige Chancen. So
hatte etwa Björn Kusche nach einem
Doppelpass mit einem gegnerischen
Verteidiger die Möglichkeit zum Aus-
gleich, sein Schuss verfehlte das
Gehäuse nur um wenige Zentimeter.
Auch Luca Schießer war nach einem
Freistoß in den Schlusssekunden
dem 1:1 sehr nahe, schlussendlich
sollte dem SVK an diesem Tag aller-
dings kein Torerfolg vergönnt sein.
Alles in allem zeigten die Kohl -
bachtaler eine ansprechende Leis -
tung, verpassten es aber, sich mit et-
was Zählbarem zu belohnen. Ein
Punkt wäre definitiv verdient gewe-
sen.
SV Kohlbachtal - SV Mackenbach
2:2 (0:2)
Verdientes Unentschieden
Nach der zuletzt bitteren Niederla-
genserie im Fußballjahr 2019 konnte
der SVK endlich wieder punkten. Wa-
ren die Kohlbachtaler zu Beginn rela-
tiv gut im Spiel, sah es dennoch
nicht nach einem Erfolg aus.
Während das Heimteam gut mit-
spielte, nutzten die Gäste aus
Mackenbach jede Nachlässigkeit
gnadenlos aus, so dass es nach ei-
nem gut aus gespielten Angriff und
einem kuriosen Eigentor mit 0:2 in
die Halbzeit ging.  In Halbzeit 2 ka-
men die Kohlbachtaler noch besser
aus der Kabine, erarbeiteten sich
leichte Vorteile ohne konkrete Ge-
fahr auszustrahlen. Es brauchte ei-
nen sehenswerten Distanzschuss
aus 30 Metern, der dem SVM-Tor-
wart keine Chance ließ. Entgegen an-
ders lautender Berichte war weder
Tobias Haag noch Jan Ludwig (vor
seiner Einwechslung) der Torschüt-
ze, sondern Sven Steinacker sorgte
für das 1:2! Ab jetzt bestimmte der
SVK das Geschehen und setzte die
Gäste mehr unter Druck. Das umju-
belte 2:2-Endergebnis erzielte Luca
Schiesser per Kopf nach einer Frei-
stoßflanke von Wagner. Dem ver-
meintlichen 3:2 von Schäfer wurde

SV NANZDIETSCHWEILER

Punktspiel, 
Samstag, den 27.04.19
TUS Bedesbach-Patersbach I - SV
Nanz-Dietschweiler I 1:5
Der SVN zeigte den zahlreichen Zu-
schauern im Glantal-Derby seine
spielerischen und läuferischen
Stärken und siegte auch in dieser
Höhe verdientermaßen. Die 1. Tor-
gelegenheit hatte jedoch der TUS in
der 9. Min., als Andreas Urschel
kurz vor dem einschussbereiten
Maxi Dietz klärte. Danach über-
nahm der SVN die Initiative und auf
Vorarbeit von Paul Kopp hatte Jonas
Fehrentz in der 15. Min. die Führung
auf dem Fuß. Ein TUS-Abwehrspie-
ler fälschte den Schuss noch zur
Ecke ab. Dieser Eckball führte zum
0:1 durch Benjamin Wenner, der
ungehindert einköpfte. Der SVN
setzte nach und 2 gute Ein-
schußmöglichkeiten durch Andreas
Urschel und Ronnie Straßer brach-
ten keinen Erfolg. Als in der 37. Min.
Simon Holzhauser einen gefühlvol-
len Freistoß in den Strafraum beför-
derte, traf Eduard Detschtschenja
zum 0:2 Pausenstand. Zu Beginn
des 2. Durchgangs versuchte der
TUS dem Spiel noch eine Wende zu
geben, doch die SVN-Defensive
stand souverän. Auf der Gegenseite
setzten die SVN-Angreifer die TUS-
Abwehr immer wieder unter Druck
und der agile Jonas Fehrentz schei-
terte mit einem 10 m Schuss nur
knapp. Als Simon Holzhausen einen
weiteren Freistoß in den Strafraum
zirkelte, hielt TUS-Torhüter Felix
Niebergall zunächst die Direktauf-
nahme von Eduard Deschtschenja,
gegen den Nachschuss von Jonas
Fehrentz war er chancenlos und das
0:3 in der 63. Min. hatte Bestand.
An den nächsten Freistoß, den Ron-
nie Straßer in der 69. Min. auf das
kurze Eck zog, brachte Benjamin
Wenner noch die Fußspitze an den
Ball und vollende zum 0:4. Auf der
Gegenseite erlief sich Felix Becker
eine Steilvorlage, bediente Jerome
Sefert, der keine Mühe hatte zum
1:4 Anschlusstreffer einzuköpfen.
Der SVN ließ sich dadurch nicht be-
eindrucken und die beiden einge-
wechselten Angreifer Raphael Phi-
lipp und Tobias Laufer sorgten im-
mer wieder vor Gefahr vor dem TUS-
Gehäuse. 2 Chancen von beiden
blieben zunächst ungenutzt. Bei
der 3. Torgelegenheit in der 87.

Min. bediente Tobias Laufer den
mitgelaufenen Raphael Philipp, der
in gekonnter Manier den 1:5 End-
stand herstellte.
Mit diesem starken Auftritt kann
das Team von Trainer Patrik Maaß
mit viel Selbstvertrauen die nächste
Auswärtspartie in Rockenhausen
angehen.

Punktspiel, Sonntag 28.04.19
VFB Waldmohr - SV Nanz-
Dietschweiler II 3:3
Der SVN begann die Partie mit viel
Elan und setzte sich in der VFB unter
Druck. In der 5. Min. schoss VFB-
Torhüter Oliver Gregor den anlau-
fenden Jonas Laufer an und den Ab-
praller vollendete Daniel Luthrings-
hauser zum 0:1. Bereits im Gegen-
zug, 7. Min., nutzte Patrik Lill eine
zu kurze Abwehr zum 1:1. Direkt
nach dem Anspiel erlief sich Jonas
Laufer eine Steilvorlage und Torhü-
ter Gregor holte ihn im Strafraum
von den Beinen. Den anschließen-
den Strafstoß verwandelte Joshua
Goodnough zum 1:2. In dieser Pha-
se versäumte es der SVN bei aus-
sichtsreichen Torgelegenheiten die
Führung auszubauen. Die Bestra-
fung folgte auf dem Fuß, denn Dani-
el Grünewald erzielte freistehend
im Strafraum in der 43. Min das 2:2.
Nach Wiederanspiel vergab der SVN
2 gute Chancen. Mit einem sehens-
werten Freistoß ins kurze Eck erziel-
te Max Lenhardt in der 70. Min. die
2:3 Führung. Nachdem der SVN die
nächste Konterchance vergab, setz-
te sich VFB-Angreifer Patrik Buch in
der 80. Min. gegen 2 SVN-Ab-
wehrspieler durch und vollendete
zum 3:3. Endstand.

Unterm Strich wäre aufgrund des
Chancen plus ein Sieg möglich ge-
wesen. Doch auch mit einem Punkt
kann man auch leben, denn Wald-
mohr konnte man in der Tabelle auf
Distanz halten und Mitkonkurrent
SV Steinwenden hat auch nur einen
Punkt eingefahren. 

Nächste Spiele:
Freitag, 03.05.19
19,00 Uhr B-Klasse: SV-Nanz-
Dietsch weiler II - SpVgg Schwedel-
bach
Sonntag, 05.05.19
15,15 Uhr Bezirksliga: FV Rocken-
hausen I - SV Nanz-Dietschweiler I

Ergebnisse und Termine

Ergebnisse und Termine
Punktspiel, 
Mittwoch, den 01.05.19
SV Rodenbach II -
SV Nanz-Dietschweiler II 1:1
Der SVN war in der gesamten Partie
überlegen, doch im Aufbauspiel
fehlte gegen einen tiefstehenden
Gegner die Präzision. So erspielte
man sich im 1. Durchgang lediglich
1 Chance, die jedoch nichts zählba-
res brachte. Effektiver war der SVR,

denn die erste Torannäherung in
der 27. Min nutzte Leon Böhlke, als
er mit einem 25 m Schuss das 1:0
erzielte. Im 2. Durchgang das glei-
che Bild. Der SVN versuchte den
Ausgleich zu erzwingen und der
SVR verteidigte mit der gesamten
Mannschaft. In der 70. Min konter-
ten die Einheimischen und scheiter-
ten mit einem 20 m Schuss am Al-
uminium des SVN Gehäuse. Letzt-

endlich führte ein präziser Links-
schuss von Mauricio Di Franco in
der 89. Min. zum hochverdienten
1:1 Ausgleich.

Punktspiel,
Freitag, den 03.05.19
SV Nanz-Dietschweiler II -
SpVgg Schwedelbach
Nichtantritt Gast
Die SpVgg Schwedelbach hat die
Partie wegen Spielermangel abge-
sagt.

Punktspiel,
Sonntag den 05.05.19
FV Rockenhausen I -
SV Nanz-Dietschweiler I 3:2
Der SVN kam im 1. Durchgang nicht
in die Partie, stand nicht kompakt
und gewährte den gefährlichen FVR
Angreifern zu viele Freiräume.
Nachdem bereits in der 2. Min. Tor-
hüter Joshua Purket nach einer
miss glückten Kopfballrückgabe ge-
rade noch so die einheimische
Führung verhindern konnte, nutzte
Top-Torjäger Fabian Schmitt die
zweite Unzulänglichkeit im
Defensiv bereich zum 1:0 in der 16.
Min. Einen Konterangriff schloss
Schmitt mit dem 2:0 in der 26. Min
ab. Erst allmählich wachte der SVN
auf und Paul Kopp verfehlte mit ei-
nem 25 m Schuss nur um Zentime-
ter das FVR Gehäuse. In der 45. Min.
flog ein Kopfball von Eduard
Deschtschenja im Anschluss an ei-
nen Eckstoß nur knapp über die Tor-
latte.

Nach der Kabinenansprache in der
Halbzeitpause schaltete der SVN
den Vorwärtsgang ein. Als sich Paul
Kopp in der 47. Min. über die linke
Seite durchsetzte, verfehlte And-
reas Urschel die flache Hereingabe
1 m vor dem Tor nur um Haaresbrei-
te. In der 67. Min belohnte sich der
SVN für die Angriffsbemühungen.
Eduard Deschtschenja köpfte nach
einem Eckball von Mauricio Di Fran-
co den 2:1 Anschlusstreffer. Als der
SVN dem Ausgleich nahe war,
schlug der FVR zurück. Nach einem
Eckball nahm Josef Wernz den Ball
im Strafraum freistehend an, wurde
nicht attackiert und vollendete zum
3:1 in der 74. Min. Der SVN spielte
weiter wie in dem gesamten 2.
Durchgang nach vorne, vergab je-
doch 2 Möglichkeiten. Erst in der
90. Min. besorgte Mauricio Di Fran-
co im Anschluss an einen Eckball
das 3:2. Als Paul Kopp in der Nach-
spielzeit im Strafraum festgehalten
wurde, blieb jedoch der Elfmeter-
pfiff aus. So war die Auswärtsnie-
derlage besiegelt. Bei besserer
Chancenauswertung im 2. Durch-
gang wäre mindestens ein Unent-
schieden möglich gewesen.

Nächste Spiele:
Freitag, 10.05.19
19.30 Uhr Bezirksliga
TUS Landstuhl I - SV Nanz-Dietsch -
weiler I
Sonntag, 12.05.19
15.00 Uhr B-Klasse
TUS Landstuhl II - SV-Nanz-Dietsch -
weiler II

Der TV Kübelberg lädt ein…

Hallo liebe Kids,

am 25.05.19 möchten wir euch
herzlich zu unserem „FIT WIE EIN
TURNSCHUH“‘ Abenteuer einladen!
Das Event findet in der Turnhalle der
Grundschule Kübelberg von 14.00
bis 16.00 Uhr statt. Seid ihr zwi-
schen 2 & 5 Jahren, könnt ihr euch
am Mini-Sportabzeichen auspro-
bieren. Für alle von 6 bis 12 Jahren
steht der ,,Fit wie ein Turnschuh‘‘-
Parcours bereit. Wer es am Ende ge-
schafft hat, bekommt eine kleine
Überraschung. Natürlich stehen für
diesen Tag Getränke und frisches
Obst für euch bereit. Auch Interes-
sierte außerhalb des TVK‘s sind
herzlich eingeladen :)
Die Teilnahme kann nur mit Turn-
kleidern und sauberen Turnschuh-
en erfolgen! Bitte daran denken :)

Euer TV Kübelberg

TV KÜBELBERG

SCHÜTZENVEREIN
DIANA

BREITENBACH

Ergebnisse
2. Rundenkampf KK Sportpistole
2019
Bezirksliga Nord Ringe
Rodenbach - 
Breitenbach 764 : 794
Muthreich Friedrich 268
Mathias Christian 267
Hell Gerhard 259
Riegelmann André (258)
Kreisliga
Bruchmühlbach II - 
Breitennbach II : 774
Ellmer Fabian 272
Andlauer Sven 256
Fernau Martin 246
Kaiser Arno (229)
Lübs Ronni (a.K. 236)
Kreisklasse
Breitenbach III - Neutral 728 : 0
Frank Florian 247
Roth Stefan 243
Lanzer Holger 238
Zimmer Stefan (230)
Fehrenz Manuela (a.K. 176)
Kreisklasse
Breitenbach IV - Schönen-
Kübelberg III 736 : 713
Wild André 270
Diehl Andreas 238
Kleber Alfred 228
Huwig Manfred (218)
Wild Helmut (a.K. 206)

Ende der Veröffentlichungen
und amtlichen Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal



DAS INTERESSIERT
DEN LESER

Bahnsozialwerk
(BSW)
LANDSTUHL: 2. Juli Busreise
mit Schifffahrt

Das BSW, Ortsstelle Landstuhl, bie-
tet am 02. Juli 2019 eine Busreise
mit Schifffahrt für Eisenbahnerin-
nen und Eisenbahner, Verwandte,
Bekannte, Freunde und alle Interes-
sierte an die Mosel an. Nähere In-
formationen und Anmeldung bei
unserem Förderertreff am Mittwoch,
den 15. Mai 2019, 15 Uhr in Kusel,
Cafe Schwinn, Trierer Str. 20 oder
telefonisch bei 06371 - 70904.

Tag der offenen
Tür im 
Bienenlehrpfad 
ALTENGLAN: Am 12. Mai
zwischen Altenglan und
Welchweiler

Der Bienenlehrpfad eröffnet seine
Tür am 12. Mai, ab 10:00 Uhr. Er
liegt zwischen Altenglan und
Welchweiler, die Strecke ist ausge-
schildert. Zu sehen gibt es vieles
aus den Anfängen der Imkerei bis
heute, z.B. Bienenkästen aus dem
1800 Jahrhundert aus Russland und
Frankreich, Schaukästen mit Bie-
nenvölker unter Glas und eine
Wand mit Wildbienen. Auch ein Im-
ker Museum mit alten Werkzeugen
und Geräten wie Schleudern usw.
Für die Kleinen gibt es einen Spiel-
platz und Führungen durch den
Park sind angesagt. Es kann Honig
geschleudert werden und Biologie
wird hautnah demonstriert. Ein Bei-
trag zum Umweltschutz.



K U S E L E R  M U S I K A N T E N L A N D

„Zeichnen-Intensiv“

Malkurs 04/2019
Jürgen Wüst
8. und 9. Juni 2019, 
10 - 13 Uhr und 14 - 17 Uhr

Im Atelier werden alle wichtigen
Themenfelder des Zeichnens ange-
sprochen: Bildaufbau, Proportion,
Perspektive, Techniken. Falls das
Wetter es zulässt, zeichnen wir
auch im Freien, ganz in der Traditi-
on des Reipoltskirchener Tier- und

Landschaftsmalers Johann Heinrich
Roos.

Weitere Infos: 
www.juergen-wuest.com/kunst/
kurse/ 
Übernachtung und Vollpension ist
auf Wunsch zubuchbar!

Informationen 
und verbindliche Anmeldung:
Kreisverwaltung Kusel, Servicebüro
Kultur, Tel. 06381/424-222, e-mail:
servicebuero-kultur@kv-kus.de

Selbstständig machen
KUSEL: Praxisnahes Existenzgründungsseminar

Das Wirtschaftsservicebüro der
Kreisverwaltung Kusel (WSB) ver-
anstaltet in Kooperation mit dem
GründerInstitut Labenski in der
Kreisverwaltung Kusel praxisnahe,
dreitägige Existenzgründungsse-
minare.

Die nächste Veranstaltung findet
vom 04. - 06. Juni 2019 (Di - Do),
jeweils von 9:30 bis 17:30 Uhr
statt.

Teilnehmen kann jeder, der mit
dem Gedanken spielt, sich haupt-
oder nebenberuflich selbstständig
zu machen, ein Unternehmen
übernimmt oder bereits Existenz-

gründerIn/JungunternehmerIn ist.
Eine konkrete Geschäftsidee ist für
die Teilnahme nicht erforderlich. 

Neben den umfassenden fachli-
chen Inhalten informiert das Semi-
nar praxisnah mit zahlreichen
Gründungsbeispielen über funk-
tionierende Schritte in die Selbst-
ständigkeit bis hin zur erfolgrei-
chen Leitung des eigenen Unter-
nehmens.

Zusätzlich werden die aktuellen
Förderprogramme von Bund und
Land sowie nicht rückzahlbare Zu-
schüsse für Unternehmensgründe-
rinnen und -gründer vorgestellt.

Burg Lichtenberg: Am Sonntag,
dem 12. Mai findet auf der Burg
Lichtenberg der Burgfrühling statt.
Wegen des erwarteten hohen Besu-
cherandrangs bittet die Kreisver-
waltung Kusel alle Besucher, die
ausgewiesenen Parkplätze zu nut-
zen. 
Um Verkehrsbehinderungen zu ver-
meiden, gilt auf der K 23 ab der Ein-

mündung L 176 / K 23 in Thallich-
tenberg bis zum Ortseingang Kör-
born für beide Fahrtrichtungen ein
absolutes Halteverbot. Zusätzlich
besteht eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 50 km/h, im Bereich
der Zu- und Abfahrten zu den Park-
flächen von 30 km/h. Wir bitten alle
Verkehrsteilnehmer, besonders auf
die Fußgänger zu achten.

Welttag des Buches
Am Donnerstag, dem 23. April war
„Welttag des Buches“ Dieser Tag
wurde 1995 von der UNESCO zum
internationalen Feiertag für Bücher,
das Lesen und die Rechte von Auto-
ren erklärt. Das hat die Kreis- und
Stadtbücherei Kusel zum Anlass ge-
nommen, eine Bücherei-Rallye für
die fünften Klassen der Realschule
plus Altenglan und des Gymnasi-
ums Kusel zu veranstalten. An meh-
reren Tagen vor und nach den
Osterferien kamen die 5 Klassen in
die Bücherei. Nach einer kurzen Ein-
führung ging es zwischen die Rega-
le. Die Schnitzeljagd führte die Teil-
nehmer quer durch alle Regale.
Nach mehreren Stationen und erfol-
greich gelösten Aufgaben konnten
die Schüler ihre Urkunden über den
bestandenen Büchereiführerschein
in Empfang nehmen.

Per Mausklick zur Sub-
mission 
- Elektronische Vergabe öffentlicher Aufträge im Landkreis Kusel
Informationsveranstaltung für Unternehmen, Planer und Handwerks-
betriebe am 15. Mai 2019

Öffentliche Ausschreibungen
etwa für den Schul- oder
Straßenbau werden für Bieterun-
ternehmen und Behörden immer
komplexer:
Der Landkreis Kusel und die Ver-
bandsgemeinde Kusel-Altenglan
gehen darum jetzt mit der elek-
tronischen Auftragsvergabe an
den Start.

Seit dem 18.10.2018 besteht die
gesetzliche Verpflichtung, europa-
weite Vergaben von Bau-, Liefer-
und Dienstleistungen (EU-weite
Vergaben nach VOB/A EU & VGV)
elektronisch durchzuführen. Das
bedeutet, dass der gesamte Verga-
beprozess, von der Bekanntma-
chung bis zur Zuschlagserteilung,
grundsätzlich nur noch elektro-
nisch erfolgen darf. 
Für nationale Vergabeverfahren
folgt die Verpflichtung zur elektro-
nischen Vergabe mit Einführung der
Unterschwellenvergabeordnung
(UVgO), wonach Auftraggeber ihre
Bekanntmachung und Vergabeun-
terlagen elektronisch zur Verfügung
stellen und Angebote in elektroni-
scher Form akzeptieren müssen.
Um die Umsetzung der eVergabe für
die Unternehmen so benutzer-
freundlich wie möglich zu gestal-
ten, haben sich der Landkreis Kusel
und die zugehörige Verbandsge-
meinde Kusel-Altenglan für die Ein-

führung einer einheitlichen e-Ver-
gabeportallösung entschieden.

Der Landkreis als auch die Ver-
bandsgemeinde Kusel-Altenglan
werden ihre Ausschreibungen künf-
tig auf dem Bekanntmachungs- und
Vergabeportal der Deutschen eVer-
gabe (www.deutsche-evergabe.de)
veröffentlichen und den Unterneh-
men alle vergaberelevanten Infor-
mationen und Unterlagen zur Verfü-
gung stellen.

Die eVergabe führt seitens der Ver-
waltung dazu, dass die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge effizienter und
damit kostengünstiger erfolgen
kann. Auf Seiten der Auftragnehmer
besteht künftig die Möglichkeit die
Vergabeunterlagen kostenlos
down zuloaden und sich bei der An-
gebotserstellung vom Kunden-
dienst der Deutschen eVergabe un-
terstützen zu lassen.

Unternehmen sparen darüber hin-
aus wertvolle Zeit durch die Mög-
lichkeit, sich automatisch über aus-
schließlich relevante Ausschreibun-
gen informieren zu lassen. Da es
sich um eine webbasierte Anwen-
dung handelt, setzt die Bedienung
nur ein internetfähiges Endgerät
(Computer, Laptop, Tablet, Smart-
phone) und einen Internetbrowser
voraus.

Der Landkreis Kusel lädt gemein-
sam mit der Verbandsgemeinde Ku-
sel-Altenglan interessierte Unter-
nehmen, Planungsbüros und Hand-
werksbetriebe zu einer Informati-
onsveranstaltung ein, um die Abga-
be elektronischer Angebote für Aus-
schreibungen vorzustellen.

Wann?
Mittwoch, den 15.05.2019,
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Wo?
Aula des Horst-Eckel-Hauses,
Lehnstr. 16, 66869 Kusel

Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Während der Veranstaltung haben
Baufirmen, Dienstleister, Architek-
ten- und Ingenieurbüros sowie
sons tige Auftragnehmer die Gele-
genheit, sich sowohl das Verfahren
der elektronischen Ausschreibung
als auch die Abgabe von elektroni-
schen Angeboten mittels der Soft-
ware der Deutschen eVergabe
näher anzuschauen, und dem Refe-
renten der Softwarefirma Fragen zu
stellen.
Für den Fall, dass Sie im Vorfeld be-
reits Fragen haben, melden Sie sich
gerne vormittags telefonisch unter
der Rufnummer 06381-424-220
oder per E-Mail unter vergabestel-
le@kv-kus.de.

Aktueller
Kurs 
an der Malschule 

Burgfrühling 
auf der Burg Lichtenberg 
Infos der Kreisverwaltung

Seminarbegleitend erhalten alle
Teilnehmer professionelle Pla-
nungshilfen, wertvolle Gründungs-
broschüren und ein Abschlusszer-
tifikat.

Im Besonderen wird auf das Fin-
den lohnender Geschäftsideen,
Geschäftsplanerstellung, Grün-
dungsformalitäten, Angebots- und
Auftragskalkulation, Buchhaltung,
Steuern, Recht sowie auf Kunden-
gewinnung und Marketing einge-
gangen.

Der Seminarleiter ist Diplom-Be-
triebswirt und selbstständiger Un-
ternehmer.

Info und Anmeldung unter:

Wirtschaftsservicebüro der Kreis-
verwaltung Kusel (WSB), Telefon:
06381/424- 346 (8.00 Uhr - 12.00
Uhr)
oder birgit.pracht@kv-kus.de.

Woche für Woche zur Stelle:
I h r  W O C H E N B L A T T




